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Hinweis: 
 
Da im Anhörungssaal nur eine beschränkte Anzahl von Besucherplätzen bereitsteht, 
werden externe und interne Besucher/innen gebeten, sich im Sekretariat des Ausschusses  
für Ernährung und Landwirtschaft bis spätestens 14. Oktober 2022, 12:00 Uhr, per E-Mail  
an el-ausschuss@bundestag.de anzumelden.  
Externe Besucher/innen werden gebeten, ihr Geburtsdatum anzugeben. Die Geburtsdaten 
werden vom Polizeilichen Informationssystem (INPOL) überprüft und ausschließlich für 
die Einlasskontrolle verwendet. Nach Beendigung des Besuchs werden die Daten gelöscht. 
 
 
 
 
Hermann Färber, MdB 
Vorsitzender 
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Der Vorsitzende: Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich be-
grüße Sie alle ganz herzlich zu unserer heutigen öf-
fentlichen Anhörung des Ausschusses für Ernäh-
rung und Landwirtschaft zum Gesetzentwurf der 
Bundesregierung mit dem Titel “Entwurf eines Ge-
setzes zur Änderung des Tierarzneimittelgesetzes 
zur Erhebung von Daten über antibiotisch wirk-
same Arzneimittel und zur Änderung weiterer Vor-
schriften“ auf der BT-Drucksache 20/3712. Seit 
dem 28. Januar 2022 ist die Verordnung der Euro-
päischen Union (EU) 2019/6 des Europäischen Par-
laments (EP) über Tierarzneimittel in alle Mitglied-
staaten der Union anzuwenden. Diese EU-Verord-
nung umfasst Bestimmungen zur Zulassung und 
Maßnahmen nach der Zulassung (Off-Label-Use 
bzw. Umwidmung), zur Herstellung, Einfuhr und 
Ausfuhr und zur Abgabe und Anwendung von 
Tierarzneimitteln sowie zu Beschränkungen und 
Sanktionen. Sie hat die Tierarzneimittel-Richtlinie 
2001/82/EG abgelöst. In Deutschland sind die na- 
tionalen Vorschriften zum Tierarzneimittelrecht 
2021 an neue unionsrechtliche Bestimmungen an-
gepasst worden, indem als neues Stammgesetz das 
Gesetz über den Verkehr mit Tierarzneimitteln und 
zur Durchführung unionsrechtlicher Vorschiften 
betreffend Tierarzneimittel, das Tierarzneimittelge-
setz (TAMG) erlassen worden ist, welches zu 28. Ja-
nuar 2022 in Kraft getreten ist. Aufgrund von 
neuen Vorgaben des Rechts der EU sowie zur Er-
weiterung des nationalen Antibiotikaminimie-
rungskonzeptes sind nunmehr Anpassungen am 
TAMG erforderlich. Die Vorschriften des Arti-
kels 57 der Verordnung (EU) 2019/6 des EP und 
des Rates vom 11. Dezember 2018 über Tierarznei-
mittel und zur Aufhebung der Richtlinie 
2001/82/EG sehen vor, dass die Mitgliedstaaten der 
EU ab 2024 jährlich umfassende Daten zur Anwen-
dung von antimikrobiellen Arzneimitteln bei Tie-
ren an die Europäische Arzneimittel-Agentur 
(EMA) übermitteln müssen. In der ersten Stufe die-
ser Datenerfassung sind von den Mitgliedstaaten 
der EU ab 2023 die Daten zur Anwendung von anti-
mikrobiellen Arzneimitteln bei allen Nutzungsar-
ten und Altersgruppen der lebensmittelliefernden 
Tierarten Rind, Schwein, Huhn und Pute zu erhe-
ben. Einzelheiten zur Datenerhebung werden in der 
delegierten Verordnung (EU) 2021/578 und der 
Durchführungsverordnung (EU) 2022/209 geregelt. 
In seiner Sitzung am 12. Oktober 2022 hat der Aus-

schuss für Ernährung und Landwirtschaft einstim-
mig entschieden, zu dem Gesetzentwurf der Bun-
desregierung „Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Tierarzneimittelgesetzes zur Erhebung 
von Daten über antibiotisch wirksame Arzneimittel 
und zur Änderung weiterer Vorschriften“ 
(BT-Drs. 20/3712) eine öffentliche Anhörung 
durchzuführen. Wir möchten heute mit sieben von 
den Fraktionen benannten Sachverständigen über 
diesen Gesetzentwurf der Bundesregierung spre-
chen. Ich darf zunächst die Sachverständigen be-
grüßen, die für die heutige öffentliche Anhörung 
eingeladen worden sind. Als Einzelsachverständige 
begrüße ich Herrn Prof. Dr. Mathias Pletz und 
Herrn Dr. Andreas Wilms-Schulze Kump - herzlich 
willkommen Ihnen. Von Interessenvertretungen 
und Institutionen begrüße ich für die Bundestier-
ärztekammer e. V. (BTK) die Vizepräsidentin Frau 
Dr. Iris Fuchs, für den Bundesverband Praktizieren-
der Tierärzte e. V. (bpt) Herrn Dr. Micha-
el Schmaußer, für den Bundesverband für Tier-
gesundheit e. V. (BfT) die Geschäftsführerin Frau 
Dr. Sabine Schüller, für den Deutschen Bauernver-
band e. V. (DBV) Herrn Roger Fechler und für das 
Niedersächsische Ministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (NMELV) 
Frau Dr. Heidi Kuiper. Seien Sie uns herzlich will-
kommen. Den eingeladenen Sachverständigen wur-
de die Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme 
zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung ermög-
licht. Sieben Sachverständige haben von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht und einer Veröf-
fentlichung jeweils zugestimmt. Diese Stellungnah-
men sind auf der Internetpräsenz des Ausschusses 
für Ernährung und Landwirtschaft als Ausschuss-
drucksachen (A-Drs. 20(10)40-A bis 40-G) veröf-
fentlicht worden. Stellungnahmen wurden abgege-
ben - wie gesagt - von allen sieben Sachverständi-
gen: BTK auf der A-Drs. 20(10)40-A, BfT auf der  
A-Drs. 20(10)40-B, DBV A-Drs. 20(10)40-C, bpt  
A-Drs. 20(10)40-D, NMELV auf A-Drs. 20(10)40-E, 
Dr. Andreas Wilms-Schulze Kump auf der  
A-Drs. 20(10)40-F und Prof. Dr. Mathias Pletz auf 
der A-Drs. 20(10)40-G. Darüber hinaus habe ich 
zwei unaufgefordert eingegangene Stellungnahmen 
an die Obleute unseres Ausschusses weitergeleitet. 
Es wurden abgegeben - wie gesagt unaufgefordert - 
eine Stellungnahme vom Bundesverband Rind und 
Schwein e. V. (BSR) und von Herrn 
Dr. (med. vet.) Jens Hübel. Weiterhin begrüße ich 
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als Vertreterin der Bundesregierung Frau Parlamen-
tarische Staatssekretärin (PStn) Dr. Ophelia Nick 
(BMEL) - herzlich willkommen. Zum Verfahren 
möchte ich bekanntgeben: es wurde vereinbart, 
dass die eingeladenen sieben Sachverständige nach 
dieser Begrüßung jeweils Gelegenheit haben für 
ein Eingangsstatement von bis zu drei Minuten, be-
vor wir dann in zwei Frage- und Antwortrunden 
der Abgeordneten von jeweils 45 Minuten einstei-
gen. Dabei verteilen sich Frage- und Antwortzeiten 
auf die Fraktionen pro Runde wie folgt: SPD 13 Mi-
nuten, CDU/CSU 12 Minuten, BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sieben Minuten, FDP sechs Minuten, 
AfD fünf Minuten und DIE LINKE. zwei Minuten. 
Mitglieder der mitberatenden Ausschüsse können 
im Rahmen der mit den Fraktionen vereinbarten 
Zeitkontingente Fragen stellen. Ich bitte aber die 
Fragesteller, die oder den Namen des befragten 
Sachverständigen zu nennen, an den oder die die 
Frage gerichtet wird. Bitte achten Sie insgesamt 
auch darauf, dass die zur Verfügung stehenden Zei-
ten für Frage und Antwort eingehalten werden. Für 
die physische Teilnahme externer Besucher und 
Pressevertreter war, da im Sitzungssaal (PLH 4 700) 
nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfü-
gung steht, eine vorherige schriftliche Anmeldung 
per E-Mail erforderlich. Soweit von meiner Seite 
aus. Wenn von Ihnen jetzt kein Widerspruch gege-
ben ist und da kann ich nichts erkennen, starten 
wir jetzt mit dem Eingangsstatements der sieben 
Sachverständigen und dazu erteile ich Herrn Pro-
fessor Pletz das Wort. 
 
Prof. Dr. Mathias Pletz: Sehr geehrter Herr Vorsit-
zender, sehr geehrte Damen und Herren, vielen 
Dank für die Einladung. Vielleicht ganz kurz zu 
meiner Person. Ich werde heute die humanmedizi-
nische Sichtweise vertreten. Ich bin selbst Internist, 
Infektiologe, habe auch zwei Jahre intensivmedizi-
nisch gearbeitet und (habe) seit 20 Jahren befasse 
ich mich forschungsmäßig mit Antibiotikaresisten-
zen im Labor - aber ich kenne auch die Auswirkun-
gen in der Klinik. Wir wissen, dass Antibiotikare-
sistenz kein humanmedizinisch isoliertes Problem 
ist. Es gibt das One Health-Konzept (sozusagen, das 
besagt), dass Resistenzen vom Tier auf den Men-
schen, vom Mensch auf das Tier, von der Umwelt 
auf den Menschen und das Tier übertragen werden, 
weil Bakterien diese Sektorengrenzen überschrei-
ten. Ich will es nicht zu kompliziert machen, aber 

vielleicht noch ein Hinweis: wir können auch nicht 
nur auf die einzelnen Stämme sehen, wir müssen 
auf die Gene sehen, weil die Resistenz-Gene sogar 
in der Lage sind, über verschiedene Bakterienspe-
zies hinwegzuspringen und sich auszubreiten. Das 
macht die Sache hochkomplex. Es gab Anfang des 
Jahres eine viel beachtete internationale Publika-
tion, die von einer „stillen Pandemie“ gesprochen 
hat. Da hat man erstmalig global für 2019 die Toten 
durch Antibiotikaresistenzen versucht zu schätzen. 
Und das waren, wenn man konservativ schätzt, 
1,27 Millionen (Mio.), das sind mehr, als  
SARS-CoV-2 in 2020 gefordert hat. Und die Ent-
wicklung nimmt (eben) deutlich zu. (Und) deswe-
gen begrüße ich (quasi) diesen Gesetzesentwurf. 
Hier geht es vor allen Dingen um drei Antibiotika-
Klassen: Fluorochinolone, dritte/vierte Generation 
Cephalosporine und Colistin. Gerade die Fluoro-
chinolone liegen uns sehr am Herzen. (Die hatten,) 
das ist eine extrem wirksame Gruppe an Antibio-
tika, die wir gerne genommen (eingesetzt)  haben, 
weil sie schnell abtötet, weil sie (und) gut ins Ge-
webe geht, und wir haben sie für schwere Infektio-
nen lange Zeit benutzt. Seit 20 Jahren müssen wir 
sagen, funktionieren die Fluorochinolone gar nicht 
mehr (so) gut. Seit zehn Jahren setzen wir sie nicht 
mehr empirisch (bei schweren Infektionen (Sepsis)) 
ein, obwohl sie erst in den (19)80er Jahren einge-
führt worden, durch die Resistenzentwicklung. Wir 
müssen hier also über Zeiträume von etwa 
zehn Jahren immer nachdenken und nicht nur 
(sozusagen ganz) kurzfristig die Daten vergleichen. 
Ob der Gesetzesentwurf selber die beste Lösung ist 
(sozusagen), um dieses Ziel zu erreichen, (weil 
auch in der Humanmedizin bemühen wir uns, An-
tibiotika restriktiv einzusetzen,) das weiß ich nicht. 
(Manchmal) würde ich mir wünschen, dass be-
stimmte Klassen an Antibiotika einfach komplett 
verboten we(ü)rden, anstatt (sozusagen) über ver-
mehrte Dokumentation den Einsatz zu begrenzen. 
Vielen Dank. 
 
Der Vorsitzende: Ja, vielen Dank Prof. Dr. Pletz.  
Als nächstes kommt Dr. Andreas Wilms-Schulze 
Kump. Bitte schön. 
 
Dr. Andreas Wilms-Schulze Kump: Ja, auch vielen 
Dank für die Einladung. Ich muss sagen, ich bin 
erst gestern aus dem Urlaub wiedergekommen und 
wurde etwas überrascht. Ich bin auch schon der 
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Dritte, der gefragt wurde, ob er hier hinkommt. 
Also meine Vorbereitungszeit möchte ich entschul-
digen, die war nicht sehr lang, während der Auto-
fahrt heute. Ich bin Diplom-Agraringenieur, ich bin 
auch Tierarzt. Ich bewirtschafte auch einen land-
wirtschaftlichen Betrieb als praktizierender Land-
wirt und ich habe auch einen Hähnchenmaststall. 
Ja, und als Tierarzt bin ich eben auch besonders im 
Bereich Lebensmittel tätig. Von allen diesen Geset-
zen bin ich dann also eigentlich doppelt betroffen. 
Wir sind zuständig als Landwirte und Tierärzte da-
für, dass wir ausreichend hochqualitativ hochwer-
tige Lebensmittel bekommen und wir sind auch für 
Tierwohl und Tierschutz zuständig. Eigentlich sehr 
positiv. Aber leider werden wir doch manchmal 
auch beschimpft als Lebensmittelvergifter, Tierquä-
ler. Und das ist eben ein Punkt, der auch dafür 
sorgt, dass wir wenig Nachwuchs bekommen. Wir 
müssen ja unsere landwirtschaftlichen Nutztiere gut 
betreuen. Aber wenn jemand aus dem Studium ent-
lassen wird und gleich mit Dreck beworfen wird, 
hat er irgendwann keinen Bock mehr. Zeitgleich hö-
ren im Moment immer mehr Nutztierpraktiker auf, 
d. h. unsere Kohorte der Babyboomer verabschiedet 
sich, teilweise auch früher als eigentlich gewollt, 
deswegen, weil der bürokratische Aufwand viel zu 
hoch wird und die alten Herren, so wie ich, dem 
nicht mehr gewachsen sind, besonders wenn sie 
Einzelkämpfer sind. Diese Praxen werden aufgege-
ben. Oft ist es auch so, dass auch die Nachkommen, 
auch wenn sie Tierarzt sind, diesen Beruf dann 
nicht mehr ergreifen wollen. Ich bin nicht nur 
Landwirt, bin auch Tierarzt, bin auch Fachtierarzt 
für Schweine, bin auch Fachtierarzt für Geflügel 
und ich habe auch die Weiterbildungsermächtigung 
für beide Fachgebiete. Bei uns können die jungen 
Kollegen auch während der Arbeitszeit eine Doktor-
arbeit schreiben. Das ist der einzige Grund, weshalb 
ich noch Nachwuchs bekomme. Sie können sich 
von mir fortbilden (lassen), sie können Doktor wer-
den. So, nach einer gewissen Zeit (sind sie dann je-
doch), meistens haben sie ja dann ihren Fachtier-
arzt und ihren Doktor, sind sie dann doch genervt 
von der Bürokratie und ganz besonders von der 
Rechtsunsicherheit, die auf vielen Gebieten auf sie 
einströmt. Sie können sich vorstellen, dass eine 
junge Tierärztin, die vielleicht einen kleinen Fehler 
gemacht hat, ein Datum falsch geschrieben hat, gar 
nichts dafür kann, oder der Landwirt hat eine fal-
sche Aussage gemacht, nicht amüsiert ist, wenn sie 
morgens die Tür aufmacht und da steht die Polizei.

Und das ist wirklich kein Scherz, sondern es ist 
wirklich so. Sobald (, sagen wir mal,) ein Datum da 
steht, Abgabe des Medikamentes vor dem möglich-
erweise falsch angegebenen Datum für die Einstal-
lung der Tiere, wird das gewertet als Abgabe auf 
Vorrat. Das ist eine Straftat. Das wird weitergege-
ben an die Staatsanwaltschaft. (Dann kommt die 
Polizei zu den Behörden. … Sie wollen? Er hatte 
weniger gemacht. …) So, also diese Rechtsunsicher-
heit führt eigentlich dazu, dass wir ein Problem haben, 
Tierärzte zu bekommen. Dann will ich kurz sagen, wie 
wir arbeiten. Wir erheben bei unseren Masthähnchen, 
die wir betreuen, eine Betreuungspauschale, d. h. wir le-
ben nicht von Abgaben von Medikamenten. Das, was 
wir abgeben, sind hauptsächlich Impfstoffe und Ergän-
zungsfuttermittel. In dieser Betreuungspauschale ist 
drin eine bakteriologische Untersuchung (BU), ein 
Resistenztest. Jedes unserer Hähnchen, jeder Be-
stand hat einen Resistenztest durchgemacht. Reser-
veantibiotika werden wirklich nur im Notfall einge-
setzt. Und ich sehe darin auch nicht den Sinn eines 
Multiplikators, denn ich könnte nichts anderes ein-
setzen. Ich setze ein Reserveantibiotikum nur dann 
ein, wenn ich nichts mehr anderes einsetzen kann. 
So, dann, welche Alternativen gibt es? 
 
Der Vorsitzende: Wir wären jetzt schon bei vier Mi-
nuten. 
 
Dr. Andreas Wilms-Schulze Kump: Ja, dann mache 
ich das ganz kurz. Dann geht es nochmal darum, 
warum sollen wir Dinge melden, die eigentlich nur 
den Landwirt angehen? Das sind nicht unsere 
Tiere. Es ging ja um diese Meldeverpflichtung. 
Dann meine ich, Maßnahmenpläne sollten nur 
noch geschrieben werden für zehn Prozent der Be-
triebe, denn alle anderen, die einen Maßnahmeplan 
schreiben müssten, das ist nicht dadurch bedingt, 
dass da zu viele Medikamente eingesetzt worden 
ist (sind), ein hoher Therapiewert hat nichts damit 
zu tun, hat nichts mit der Menge der abgegebenen 
Medikamente zu tun. So, das können wir dann bei 
den Fragen vielleicht noch machen. Und dann 
meine ich, dass zugelassene Kombipräparate, das 
hat ja einen Grund, dass sie zugelassen sind, auch 
als ein Medikament bewertet werden sollen und 
nicht danach, wie viele Einzelmedikamente da drin 
sind. Vielen Dank. 
 
Der Vorsitzende: Vielen Dank. Nur für diejenigen, 
die heute neu sind oder das erste Mal dabei sind: 
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da oben (Bildschirmampel an der Decke in der 
Mitte des Sitzungssaales) ist ein kleiner grüner Ka-
sten, wo jetzt sechsmal Null steht; da läuft die Uhr 
mit. Wenn sie auf Rot schaltet, dann möglichst 
schauen, dass man dann so zum Ende kommt. Herr 
(Dr.) Wilms-Schulze Kump, wenn Sie das 
Mikro(fon) bitte noch ausschalten würden. Ja, bitte 
schön Frau Dr. Fuchs (BTK). 
 
Dr. Iris Fuchs (BTK): Sehr geehrter Herr Vorsitzen-
der, sehr geehrte Damen und Herren. Die Gesund-
heit von Tieren hängt von einer Vielzahl an Fakto-
ren ab, die maßgeblich über den Einsatz von Anti-
biotika entscheiden. Faktor Tierhaltung: Die Reali-
tät zeigt, dass z. B. in Milchviehställen, die vor 
zehn Jahren errichtet, aber auch in neuen, die als 
Tierwohlstall im Bauplan deklariert worden sind, 
teils erhebliche Defizite vorliegen, die sich negativ 
auf die Gesundheit der Tiere auswirken. Unzurei-
chende Entmistung der Stallböden führt zu thera-
piewürdigen Klauenerkrankungen. Futtertische mit 
falsch eingestellten Nackenrohren lassen Entzün-
dungen im Nackenbereich entstehen und Vieles 
mehr. Landwirte hatten und haben beim Neubau 
von Ställen keine Rechts- und Planungssicherheit, 
da konkrete Vorgaben in der Tierschutznutztierhal-
tungsverordnung (TierSchNutztV) fehlen. Faktor 
Mensch: Auch in Tierwohlställen steigen die Tier-
zahlen, nicht jedoch das dafür notwendige Betreu-
ungspersonal. Zu wenig Personal bedeutet zu we-
nig Zeit für Tierbeobachtung oder bei der Futter-
herstellung. Krankheitsanzeigen werden nicht früh-
zeitig erkannt, z. B. Stoffwechselstörungen durch 
schlechte Silage, die sich erheblich negativ auf 
Klauen und Euter auswirkt. Ein Betreuungsschlüs-
sel ist im Tierschutzrecht nicht vorgegeben. Faktor 
Tiergesundheitsmanagement: Die seit 21. Ap-
ril 2021 im EU-Tiergesundheitsrechtsakt enthaltene 
Möglichkeit der gesetzlichen Verankerung der tier-
ärztlichen Bestandsbetreuung wurde bislang sei-
tens der Bundesregierung nicht national umgesetzt. 
Ebenso wurde noch keine nationale Tiergesund-
heitsdatenbank etabliert, in der alle für die Tier-
gesundheit relevanten Daten einfließen und vor al-
len Dingen den Hoftierärzten zur Analyse zur Ver-
fügung gestellt werden. Wir Tierärzte sehen trotz 
des Minimierungserfolges von 65 Prozent noch ein 
deutliches Reduktionspotential beim Einsatz von 
Antibiotika, wenn der Gesetzgeber endlich alle 
Tiergesundheitsfaktoren berücksichtigen und die 
Forderungen der Tierärzteschaft umsetzen würde. 

Für die tierärztliche Bestandsbetreuung und die da-
mit erforderlichen Betriebsbegehungen mit aus-
führlicher Datenanalyse zur Erkennung und Abstel-
len von Krankheitsursachen benötigen Tierärzte 
Zeit. Die Zeit zur Etablierung einer präventiven 
Tiergesundheitsstrategie darf nicht durch überbor-
denden Dokumentationsaufwand verloren gehen. 
Wir fordern die Meldung der verwendeten Antibio-
tika an die EMA, die erstmals für Rinder, Schwei-
ne, Hühner und Puten zum 30. September 2024 er-
forderlich ist, vom national konzipierten Antibioti-
kaminimierungskonzept zu trennen. Wir lehnen 
die Übertragung der Meldepflicht auf Tierärzte auf-
grund der erheblichen Rechtsunsicherheiten ab. 
Wir vermissen von der Politik Wertschätzung ge-
genüber unserem Berufsstand und Anerkennung 
unserer fachlichen Expertise. Lassen Sie uns ge-
meinsam zuerst in einem ersten Schritt die genann-
ten präventiven Möglichkeiten für eine weitere Re-
duktion von Antibiotika nutzen, als den dritten mit 
bürokratischer Mehrbelastung voranzustellen. Wir 
Tierärzte sind zur konstruktiven Zusammenarbeit 
bereit. Vielen Dank. 
 
Der Vorsitzender: Vielen Dank Frau Dr. Fuchs 
(BTK). Als nächstes kommt Dr. Schmaußer (bpt). 
Bitte schön. 
 
Dr. Michael Schmaußer (bpt): Ja, danke für die Ein-
ladung. Ich werde jetzt nicht die Stellungnahmen 
wiederholen, sondern versuchen, eine eigene Ge-
wichtung ein bisschen rüber zu bringen. Ich bin 
praktischer Tierarzt, wie (der) vom Berufsverband 
auch (schon) der Name (impliziert). Ich begrüße es 
natürlich bzw. ich freue mich, dass in der Ersten 
Lesung im Bundestag am Freitag die Antibiotikare-
duktion auch gutgeheißen bzw. auch mal gelobt 
worden ist. Ich sehe auch die Resistenzentwicklung 
vielleicht sogar besser, dass man (wir) schon posi-
tive Anzeichen haben in der Access, Watch and  
Reserve (AWaRe)-Liste von der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) z. B. kommt es (da) schon deut-
lich raus. Was mir aber aktuell in der Erweiterung 
dieser Gesetzeslage fehlt oder bemängeln möchte, 
ist, Milch ist nicht gleich Mast. Wir haben die bis-
herigen (Mast oder) Reduktionen im Antibiotikabe-
reich vor allem im Mastbereich geschaffen. Wenn 
ich jetzt meinen Hauptarbeitsbereich Milch, (bzw.) 
Milchrind dazu nehme, Milch ist eines der sicher-
sten tierischen Lebensmittel, die wir haben. Die 
werden antibiotisch auf Rückstände kontrolliert, 
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täglich bei der Anlieferung. Wir haben (werden) da 
nicht mehr so viel machbar (machen können). Und 
was mir da eben aufstößt, ist das Mehr an Bürokra-
tie. Wenn man allein die EU-Vorgaben umsetzen 
würde, da bin ich voll dabei, das können wir Tier-
ärzte, (und) Landwirte alle leisten, das ist auch 
sinnvoll für die Transparenz dem Verbraucher ge-
genüber. Aber das noch Mehr ist ein Bürokratieauf-
wand, den wir Tierärzte irgendwann nicht mehr 
leisten werden können. Der Kollege hat es schon 
angesprochen, die Älteren hören auf, die Jüngeren 
kommen da nicht mehr rein, weil es ihnen zu viel 
Bürokratie ist. Und zwar nicht bloß in der Praxis, 
sondern auch in der Kontrolle. Also wir haben 
auch das Problem, dass die Kontrollbehörden den 
Nachwuchsmangel haben. Diese knappe Ressource 
Tierarzt, Tierärzte, die wir haben, sollten wir mei-
ner Meinung nach viel mehr im Bereich Bestands-
betreuung, auch gerade schon angesprochen, nut-
zen und zwar, wie es eben wiederum schon ange-
sprochen worden ist, das Animal Health Law 
(AHL) im Artikel 25 steht es genau drin. Und dar-
auf warten wir Tierärzte seit Jahren, eigentlich 
schon seit 2016, wo (als) das Gesetz rausgekommen 
ist. Also die Tiergesundheitsbesuche im Rahmen 
von Bestandsbetreuung endlich umsetzen dürfen, 
dass wir dieses Gesundheitsmanagement dem Be-
triebsleiter zu Gute kommen lassen wollen. Im 
Prinzip ist es eine dreifache Win-Situation. Wir alle 
wollen weniger Antibiotika, dass wir wieder einen 
gesunden Bestand erreichen können. Der Landwirt 
hat gesündere Tiere, für die er weniger Zeit braucht 
und für die er mehr Leistung erwarten kann, bzw. 
gerade im Milchbereich, wenn er dann auch ohne 
Wartezeit die Produkte verkaufen kann. Und wir 
Tierärzte haben einen Vorteil mit Bestandsbetreu-
ung, indem wir die Besuche terminieren können. 
Das ist für die Zukunft der Tierärzteschaft, die 
Work-Life-Balance, einfach das Wichtigste ist oder 
mit das Wichtigste (ganz oben steht). Viel einfacher 
umzusetzen als die Notfalltermine, die wir bei 
kranken Tieren immer vermehrt haben. Und auch 
in anderen Bereichen, ob es jetzt Pharmaindustrie 
ist, die Impfstoffe immer mehr produzieren, da geht 
es in Richtung Gesundheit, die Datenerfassung 
wird besser, auch wenn noch nicht alle die Zu-
griffsmöglichkeiten haben. Oder wie wir z. B. in 
Bayern versuchen, auch die Tierarztzukunft dahin-
gehend aufzustellen, dass man in einem Masterstu-
diengang an den Hochschulen die Tierärzte für die 
Zukunft Richtung Bestandsbetreuung ausbilden. 

Wir arbeiten schon in die richtige Richtung, wir 
bräuchten bloß noch die Gesetze dafür. Deswegen 
mein Plädoyer: so wenig Bürokratie wie möglich, 
so viel Bestandsbetreuung wie möglich. 
 
Der Vorsitzender: Vielen Dank, das war eine Punkt-
landung. Und jetzt machen wir weiter mit Frau 
Dr. Schüller (BfT). Bitte schön. 
 
Dr. Sabine Schüller (BfT): Herr Vorsitzender, sehr 
geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für die 
Möglichkeit, hier unsere Perspektive darzustellen 
zu können. Vorweg möchte ich hervorheben, dass 
der BfT die weiteren Bestrebungen zur Kontrolle 
der Entwicklung antimikrobieller Resistenzen mit 
dem Ziel, die Wirksamkeit von Antibiotika für 
Mensch und Tier zu erhalten unterstützt. Viele 
Maßnahmen wurden in der Tiermedizin ja schon 
etabliert, es wurde schon angesprochen. Wir erken-
nen aber auch die Wirkung des Modells des Thera-
piehäufigkeitsindex zur Reduzierung des Antibio-
tikaeinsatzes an und unterstützen eben somit auch 
grundsätzlich die Fortsetzung der Neuordnung des 
Tierarzneimittelrechts mit Blick auf dieses Ele-
ment. Wobei aber immer auch, und das wurde auch 
schon erwähnt, mit den Vorgaben der EU abgegli-
chen werden sollte. Und statt eines immer weiteren 
Ausbaus der Kontrollmaßnahmen mit unter Um-
ständen (u. U.) unerwünschten und nachteiligen 
Effekten für die Tiergesundheit und auch für die 
Resistenzkontrolle, versprechen wir uns mehr 
(durch) nachhaltige Effekte durch Krankheitsvor-
beuge und in der Nutztierhaltung darin, das Tier-
gesundheitsmanagement weiter auszubauen – wie 
(es) auch durch eine regelmäßige tierärztliche Be-
standsbetreuung, die auf Basis des europäischen 
Tiergesundheitsrechts auch in Deutschland ver-
bindlich verankert werden könnte. Drei Punkte be-
dürfen aus unsere Sicht im vorliegenden Gesetzent-
wurf noch Anpassungen. Aufgehoben werden soll-
ten die in dem Gesetzentwurf enthaltenen Maßnah-
men der Kombination von Wichtungsfaktoren, die 
bisher unverändert beibehaltene selektive Privile-
gierung ausgewählter synergistischer Kombinati-
onspräparate bei der Berechnung der Therapiehäu-
figkeit und die erweiterte Differenzierung des Em-
pfängerkreises bei der Meldung der Abgabemengen 
durch die Industrie. Warum? Alle geplanten Maß-
nahmen sollen ja der Kontrolle der Resistenzent-
wicklung dienen. Dazu sollten sie angemessen sein 
und keine nachteiligen Auswirkungen auf eben 



  

 
Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft 

   
 

20. Wahlperiode Protokoll der 18. Sitzung 
vom 17. Oktober 2022 

Seite 10 von 36 

 
 

dieses Ziel haben. Negative Folgen für die Tier-
gesundheit bei begrenztem Effekt zur Kontrolle der 
Resistenzentwicklungen im Zusammenhang mit 
der Behandlung des Menschen sollten vermieden 
werden. Im Einklang damit ist es wichtig, dass der 
Tierarzt sich immer noch im jeweiligen therapeuti-
schen Fall für die veterinärmedizinisch angemes-
sene Therapie mit sachgerechter Auswahl des ge-
eigneten Antibiotikums entscheiden kann und un-
erwünschte Ausweichbewegungen vermieden wer-
den. Im Speziellen sind Auswirkungen für Milch-
kühe, die neu in die Erfassung (zur Bestimmung 
des Therapiehäufigkeitsindex) aufgenommen wer-
den, während (deren) Therapie, aber nur einen 
kleinen Prozentsatz der Gesamtanwendung aus-
macht, zu vermeiden. Auch sollte der Marktzugang 
für neue, innovative Produkte durch diese unwäg-
baren Rahmenbedingungen nicht erschwert wer-
den. Aus diesen Überlegungen heraus halten wir es 
für wichtig, zu den genannten Punkten Nachjustie-
rungen vorzunehmen. Vielen Dank. 
 
Der Vorsitzender: Vielen Dank Frau Dr. Schüller 
(BfT) - ebenfalls eine Punktlandung. Und wir ma-
chen weiter mit Herrn Fechler (DBV). Bitte schön. 
 
Roger Fechler (DBV): Sehr geehrter Herr Vorsitzen-
der, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die 
Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes auf das not-
wendige Maß und vor allem die Vermeidung von 
Resistenzen ist ein äußerst wichtiges und ernstzu-
nehmendes Thema, dessen sich die Tierhalter sehr 
wohl bewusst sind. Das möchte ich hier eingangs 
nochmal hervorheben. Da wird intensiv in den Be-
trieben dran gearbeitet. Wir haben eine wirtschafts-
getragene Datenbank eingerichtet schon 2012 und 
sind da mit den Tierärzten gemeinsam unterwegs. 
Allerdings bedarf es praxistauglicher Regelungen 
bei der Umsetzung weiterer Regelwerke. Und wenn 
wir jetzt auf den aktuellen Gesetzentwurf schauen, 
wäre da aus unserer Sicht zuerst mal ein Blick auf 
die Erweiterung des nationalen Antibiotikamini-
mierungskonzeptes und der Aufnahme neuer Nut-
zungsarten hinzuweisen, was insbesondere die 
Milchviehbetriebe betrifft. Davon werden nach un-
serer Schätzung fast 40 000 Betriebe mit ihren Tier-
ärzten betroffen. Entsprechende Strukturen, Daten-
bankabläufe sowie die Umsetzung durch Tierärzte 
und Landwirte sind derzeit ja noch nicht so ganz 
klar und müssen vor allen Dingen dann auch einge-
übt werden. Insofern halten wir eine Umsetzung 

zum 1.1.(20)23 praktisch für nicht möglich. Es be-
darf einer Einrichtung von einer zeitlichen Über-
gangsregelung, wo man die Dinge auch übt, damit 
man dann nach einer gewissen Zeit auch wirklich 
zu belastbaren, vernünftigen Daten kommt und 
auch zu Wegen, die einfach und praktikabel sind 
und nicht zu unnötiger Bürokratie führen. Zweiter 
Punkt wäre § 57, wo ja doch für die Ermittlung der 
Therapiehäufigkeiten, es ist heute schon mehrfach 
angesprochen worden, beim Einsatz bestimmter 
Arzneimittel die Multiplikation der jeweiligen Be-
handlungstage mit unterschiedlichen Faktoren vor-
geschrieben werden soll. Das konterkariert aus un-
serer Sicht einen verantwortungsvollen Einsatz von 
Antibiotika. Es ist zu befürchten, dass dadurch 
nicht mehr die bestverfügbare Therapiemöglichkeit 
genutzt wird und das, obwohl doch hier auch wirk-
lich mit einer strengen Antibiogrammpflicht gear-
beitet wird und zielgerichtet auch das Mittel ausge-
sucht wird. Und insofern ist nicht zu verstehen, 
warum dann der zielgerichtete Einsatz durch diese 
Faktoren bestraft wird. Da bitten wir nochmal ein 
Augenmerk drauf zu richten. Ein weiterer Punkt 
betrifft § 58. Nach wie vor sollen da halbjährliche 
Maßnahmenpläne erstellt werden, wenn die Kenn-
zahl zwei überschritten wird. Diese Pläne erfordern 
einen hohen Zeitaufwand, beschäftigen Tierhalter, 
Hoftierärzte, Kontrollbehörden. Die Wirkung der 
Maßnahmen erfolgt teilweise erst nach sechs Mona-
ten. Insofern wäre auch hier der Wunsch, da noch-
mal drüber nachzudenken und die Vorgabe der 
halbjährlichen Maßnahmenpläne auf jährlich zu 
ändern in Anpassungen auch an die jährliche Er-
mittlung der bundesweiten Kennzahl, d. h. ja nicht, 
dass zwischendurch nicht gearbeitet wird, aber es 
würde schon die Lage deutlich entspannen und 
man kann das Augenmerk auf das Wesentliche 
richten. Soweit vielleicht die wichtigsten Punkte. 
Im Übrigen, es kommt drauf an, praxistaugliche Re-
gelungen zu haben, damit Antibiotika mit Blick auf 
Tiergesundheit und Resistenzvermeidung so wenig 
wie möglich, aber so gezielt wie nötig eingesetzt 
wird. Danke. 
 
Der Vorsitzender: Vielen Dank Herr Fechler (DBV) 
Und den Abschluss in der Runde macht Frau 
Dr. Kuiper (NMELV). Bitte schön. 
 
Dr. Heidi Kuiper (NMELV): Sehr geehrter Herr Vor-
sitzender, sehr geehrte Abgeordnete, meine Damen 
und Herren. Vielen Dank für die Möglichkeit, in 
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diesem Rahmen zum vorliegenden Gesetzentwurf 
Stellung nehmen zu dürfen. Der Entwurf zusam-
men mit der Gegenäußerung der Bundesregierung 
ist zur Umsetzung des Artikels 57 der Verordnung 
2019/6 und zur Fortführung des nationalen Anti- 
biotikaminimierungskonzeptes geeignet und wird 
grundsätzlich begrüßt. Die Aufnahme neuer Nut-
zungsarten in das Konzept und den Wechsel der 
Meldepflicht der Anwendung zum Tierarzt ist 
nachvollziehbar. Bereits jetzt werden in Nieder-
sachsen zu über 95 Prozent die Meldungen und 
Änderungen der Meldungen nicht durch Tierhalter, 
sondern durch Tierärzte eingegeben. Für Behand-
lungen in Hobbyhaltung und später bei Hunden 
und Katzen sehe ich keine bessere Lösung. Bei all 
dem bürokratischen Aufwand, den wir nicht ver-
meiden können, gibt es eine Entlastungsmöglich-
keit, die die Bundesregierung in ihrer Gegenäuße- 
rung leider abgelehnt hat, da sie eine Aufweichung 
des nationalen Antibiotikaminimierungskonzeptes 
fürchtet, nämlich die Änderung der Berechnung 
der Therapiehäufigkeit. Die Sichtweise teile ich 
nicht. Tierärzte, Tierhalter und Behörden fordern 
schon lange eine Entlastung durch Änderung der 
Formel, der relativ komplexen Formel, zur Berech-
nung der Therapiehäufigkeit. Für eine korrekte Be-
rechnung der Therapiehäufigkeit ist der Meldeauf-
wand auf Seiten der Tierhalter sehr groß. Es müsste 
jedes geschlachtete, aus Tierschutzgründen getötete 
und jedes verendete Tier tagesgenau gemeldet wer-
den für eine korrekte Berechnung. Mit dem Ände- 
rungsantrag Niedersachsens und Sachsens sollte 
die sog. adjustierte Therapiehäufigkeit etabliert 
werden, die auf die Meldung von Abgängen ver-
zichten kann. Tierhalter werden entlastet und der 
Kontrollaufwand wird deutlich reduziert. Die For-
mel ist schlanker, aber wissenschaftlich fundiert 
und wurde im Rahmen der sog. KAbMon-Studie 
von der Uni Berlin entwickelt. Und anders als in 
der Gegenäußerung der Bundesregierung darge-
stellt, werden mit der neuen Berechnungsmethode 
Antibiotikahochverbraucher sicher aufgespürt, ge-
rade im Bereich der Geflügelhaltung bei den vielen 
Zu- und Abgängen. Nach Einschätzung der Länder 
ist die Umsetzung der Ziffer 6 der Rückäußerung 
der Bundesregierung der richtige, nein es war die 
Stellungnahme des Bundesrates, der richtige 
Schritt und daran möchte ich, wenn ich die Mög-
lichkeit noch habe, an dieser Stelle gerne erinnern. 
Und nicht ohne Grund hat der Antrag eine deutli-

che Mehrheit im Bundesrat gefunden. Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Der Vorsitzende: Vielen Dank Frau Dr. Kuiper 
(NMELV). Damit sind wir mit den Eingangsstate-
ments durch. Wir starten gleich in die Fragerunde 
und wir beginnen mit der (Fraktion der) SPD, Frau 
Dr. Kersten. Bitte schön. 
 
Abg. Dr. Franziska Kersten (SPD): Sehr geehrter 
Herr Vorsitzender, Frau Staatssekretärin, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, werte Sachverständige. Ma-
chen wir doch gleich weiter mit Frau Dr. Kuiper 
(NMELV). Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich 
würde das gerne nochmal ein bisschen vertiefen. 
Diese Bundesrats(initiative), ich glaube Ziffer 6 war 
das - können Sie uns erklären wo mehr oder weni-
ger diese Berechnung der adjustierten Therapiehäu-
figkeit? Wie ist das ins Verhältnis gesetzt worden 
zu dem, wie es jetzt läuft und was geändert werden 
sollte? Wo ist die Korrelation? Wo würden Sie da 
das Problem sehen, dass man vielleicht Hochbe-
triebe nicht identifizieren könnte? Also mehr Mel-
deaufwand und die Vielverbraucher dennoch nicht 
zu finden oder anders rum? 
 
Dr. Heidi Kuiper (NMELV) beginnt, ohne das Mi-
krofon einzuschalten, so dass eine Aufzeichnung 
nicht möglich ist. 
 
Der Vorsitzende: Frau Dr. Kuiper (NMELV), wenn 
Sie Ihr Mikro(fon) einschalten würden. Sie müssen 
leider nochmal beginnen. Es würde an der Zeit zu-
geschlagen, weil sonst kann man das in der Auf-
nahme nicht verstehen. 
 
Dr. Heidi Kuiper (NMELV): Ja, okay, dann fange 
ich doch nochmal an. Ja, vielen Dank, dass Sie 
nochmal nachhacken, weil die adjustierte Thera-
piehäufigkeit liegt mir wirklich am Herzen. Als Lei-
terin der Projektgruppe zum Thema bin ich davon 
überzeugt, dass von dem vorgeschlagenen Berech-
nungssystem bei deutlich weniger Meldeaufwand 
und Kontrollaufwand mehr Antibiotikahochver-
braucher aufgespürt werden können, als das alte, 
sehr wissenschaftliche Berechnungssystem es 
kann. Wir möchten wirklich nicht das Antibiotika-
minimierungssystem schwächen, wie die Bundes-
regierung es fürchtet, sondern wir möchten es stär-
ken und dabei die Akzeptanz bei Tierhaltern und 
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auch bei den Überwachungsbehörden verbessern. 
Das Problem ist, wer melden muss, der macht Feh-
ler. Das aktuelle Meldesystem, Berechnungssystem 
ist deshalb fehlerbehaftet, insbesondere wegen der 
Meldung von Abgängen. Abgänge in einem großen 
Stall können wir uns so vorstellen, normalerweise, 
wie ich gesagt hatte, muss jedes gemeldete Tier, je-
des getötete Tier, jedes verendete Tier, jedes ge-
schlachtete Tier gemeldet werden. Wenn das nicht 
passiert, dann wird die Anzahl der Tiere theore-
tisch im Stall immer größer und die Antibiotika-
menge, die ich einsetze, verteilt sich auf mehr 
Tiere. Deshalb ist dann die Therapiehäufigkeit 
niedriger, als sie es wäre, wenn ich alle Tiere halt 
als abgehende Tiere gemeldet habe. Also wenn ich 
100 Tiere theoretisch im Stall habe, da sind aber 
nur vier und ich teile dann halt die eingesetzte An-
tibiotikamenge, dann habe ich einen Vorteil, weil 
der Wert der entsteht, relativ gering ist. Unterlas-
sene Meldungen hatten deshalb in der Vergangen-
heit nur Vorteile und resultierten in falsch niedri-
gen Therapiehäufigkeiten. Bei der Berechnung der 
adjustierten Therapiehäufigkeit müssen nun nur 
noch Zugänge und keine Abgänge mehr gemeldet 
werden. Im Ergebnis senkt sich insgesamt das Zah-
lenniveau ab, aber die Werte korrelieren und das 
sieht man, glaube ich auch, auf diesen Abbildun-
gen. Also wir möchten da nichts unter den Tisch 
fallen lassen, sondern die Werte korrelieren und 
ich erwische halt nur ein paar mehr Ausreißer. Die 
Berechnung stellt Betriebe, die in der Vergangen-
heit Meldungen unterlassen und sich so schön ge-
rechnet haben, deutlich schlechter dar und korrek-
tes Melden würde in der Zukunft belohnt werden. 
In der Vergangenheit wurde es durchaus bestraft, 
wenn jemand korrekt meldet hat. Ich habe die Ge-
genäußerung der Bundesregierung und die Stel-
lungnahme des Bundesinstituts für Risikobewer-
tung (BfR) zu unserem Antrag gelesen und könnte 
jetzt auf jedes einzelne Argument eingehen, aber 
ich denke, das sprengt hier den zeitlichen Rahmen. 
Wichtig ist doch, dass wir in der Zukunft Hochver-
braucher aufspüren und das Minimierungskonzept 
dadurch stärken. Die Berechnung der adjustierten 
Therapiehäufigkeit bietet diese Möglichkeit bei  
einer Verschlankung des Systems und wir sollten 
doch zukünftig als Behörde und Tierhalter unser 
Ziel, Antibiotikaminimierung vor Augen haben, 
und nicht die permanenten Dateneingaben und 
Zeit für Kontrollen verschwenden. Ich bin gerne 
bereit, das Ganze auch bei der nächsten Änderung 

des TAMG nochmal zu diskutieren, aber ich halte 
den Zeitpunkt jetzt, wo neue Tierarten, Nutzungs-
arten aufgenommen werden ins Konzept, für per-
fekt. Und wenn ich schon die Gelegenheit habe, 
hier vor Ihnen sprechen zu dürfen, dann möchte 
ich auch gerne nochmal daran erinnern, dass Sie 
vielleicht bei den weiteren Gesetzgebungsverfahren 
die adjustierte Therapiehäufigkeit doch noch be-
rücksichtigen. 
 
Der Vorsitzender: Vielen Dank. Und wir fahren 
gleich weiter fort mit der (Fraktion der) SPD, Frau 
Dr. Kersten. 
 
Abg. Dr. Franziska Kersten (SPD): Vielleicht noch 
eine ganz kleine Nachfrage. Einmal zum Null-Beleg 
Ihre Aussage?  
 
Dr. Heidi Kuiper (NMELV): Wenn keine Antibio-
tika eingesetzt werden, das dann der Tierhalter 
eine Bestätigung machen muss? Oder was meinen 
Sie mit dem Null-Beleg? 
 
Abg. Dr. Franziska Kersten (SPD): Die juristische 
Bedeutung eines sog. Null-Beleges, sagten Sie. 
 
Dr. Heidi Kuiper (NMELV): Also wenn Restmengen 
verschrieben werden? 
 
Abg. Dr. Franziska Kersten (SPD): Null-Beleg, Sie 
müssen ja praktisch Null-Belege ausführen und die 
sind aber juristisch nicht haltbar oder nicht veran-
kert. Können Sie da etwas zu sagen?  
 
Dr. Heidi Kuiper (NMELV): Das ist vielleicht eher 
eine Frage für die Praktiker. 
 
Der Vorsitzende: Ich bitte um Verständnis - einfach 
nur auch für das Protokollarische, dass man das 
machen kann, dass man kein Zwiegespräch macht, 
sondern dass wir da eine geordnete Diskussion ma-
chen. Danke schön für das Verständnis. 
 
Abg. Dr. Franziska Kersten (SPD): Gut, dann fange 
ich wieder an. Dann hätte ich nochmal eine Frage 
an Herrn Dr. Wilms-Schulze Kump. Wie können 
grundsätzlich Ihrer Meinung nach Antibiotika ein-
gespart werden? 
 
Der Vorsitzender: Herr Dr. Wilms-Schulze Kump, 
bitte schön.
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Dr. Andreas Wilms-Schulze Kump: Grundsätzlich 
natürlich durch Verbesserung der Tierhaltung. Da 
ist nicht nur der Landwirt gefordert, sondern auch 
der Tierarzt. Ich hatte schon gesagt, dass wir ein-
mal wöchentlich in die Bestände fahren und da 
schon auch genau beurteilen können, ist die Lüf-
tung richtig eingestellt, wie ist es mit dem Licht, ist 
die Einstreu in Ordnung oder so etwas, also Verbes-
serung der Tierhaltung. Wenn wir dann aber trotz 
allem, es gibt auch im Straßenverkehr Unfälle, ein 
Problem haben mit Krankheiten und müssen ein 
Antibiotikum einsetzen, klar dann müssen wir es 
einsetzen. Man fragt sich natürlich, welche Alter-
nativen gibt es zu Antibiotika? Und da haben wir 
im Moment schon ganz gute Erfahrungen mit sog. 
Probiotika oder Präbiotika oder Symbiotika. Und da 
haben wir dann im Moment eigentlich das Problem 
der Zulassung. Also wir würden uns sehr freuen, 
wenn solche Präparate zu Competitive Exclusion, 
d. h., die verdrängen die bösen Keime, zugelassen 
werden würden. Und das, sagen wir mal, recht kos-
tengünstig und zeitnah. Und das ist im Moment 
eben etwas behindert. Es kostet sehr viel Geld und 
dauert sehr lange. Und da meine ich, sollten diese 
Zulassungsverfahren einfach mal überdacht wer-
den. Denn das ist ja nun nichts Schlimmes ein Prä-
biotikum, es ist einfach was Gutes. 
 
Der Vorsitzender: Vielen Dank Herr (Dr.) Wilms-
Schulze Kump und wir fahren fort mit der (Frak-
tion der) SPD, Frau Dr. Kersten. 
 
Abg. Dr. Franziska Kersten (SPD): Dann hätte ich 
an Frau Dr. Fuchs (BTK) noch eine Frage. Wie wür-
den Sie das einschätzen eine verpflichtende Be-
standsbetreuung? Wie steht da Ihr Verband dazu? 
 
Der Vorsitzender: Frau Dr. Fuchs (BTK), bitte 
schön. 
 
Dr. Iris Fuchs (BTK): Danke schön. Die verpflich-
tende Bestandbetreuung ist ein wesentliches Ele-
ment, weil die Krankheitsursachenerkennung ist ja 
wichtig. Und es heißt, ich als Bereichsamtstierärz-
tin (Fachbereichsleiterin und Amtstierärztin, die) 
tagtäglich draußen (ist), (ich) kenne ich die Proble-
me im Betrieb und ich sehe auch viele Betriebe, die 
große Probleme haben, die bei Schlachthöfen aufge-
fallen sind oder in Tierkadaverbeseitigungsanstal-
ten. Und insofern würden wir (uns) das auch sehr 

begrüßen, wenn es z. B. diese ganzen Daten einflie-
ßen in die HI-Tier-Datenbank und wir hätten Am-
pelsysteme mit einer Risikobewertung. Und ich 
kann vor allen Dingen rausgehen, wenn ein Betrieb 
von „Gelb“ („Grün“) auf „Gelb“ gerutscht ist, dass 
ich dann hingehen kann und kann den (Gründe) 
analysieren und muss nicht nur Strafzettel vertei-
len. Und das Wichtigste ist, die Krankheitsursa-
chenerkennung und die kann man aus diesen Da-
ten erkennen und die Bestandsbetreuung befasst 
sich mit der ausführlichen Datenanalyse, mit ent-
sprechenden Programmen. Und ich kann an der 
Milch (den Milchwerten) erkennen, dass z. B. in 
vier, sechs Wochen die Kühe lahm laufen. Und 
d. h. ich muss da wieder Entzündungshemmer oder 
schlimmstenfalls Antibiotika einsetzen. Und dieser 
präventive Ansatz (, der) ist für uns Tierärzte wich-
tig. Und wir reden immer von Tierwohl, wir müs-
sen von Tiergesundheit reden aus unserer Sicht, 
das ist das A und das O. Vielen Dank. 
 
Der Vorsitzender: Vielen Dank Frau Dr. Fuchs 
(BTK). Und jetzt kommt von der (Fraktion der) SPD 
Frau Stamm-Fibich. Bitte schön. 
 
Abg. Martina Stamm-Fibich (SPD): Herzlichen 
Dank Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage, die 
ich gerne richten möchte an den bpt, an den Herrn 
Dr. Schmaußer, und an den DBV, den Herrn Fech-
ler. Deutschland hat laut des Berichts der EMA mit 
88 Milligramm (mg) pro Tier einen deutlich höhe-
ren Antibiotikaverbrauch als andere Nachbarstaa-
ten, wie z. B. Dänemark liegt mit 38,2 mg pro Tier 
deutlich unter dem deutschen Wert, aber auch an-
dere Länder, wie die Niederlande und Frankreich, 
sind besser als wir. Was machen diese Länder wirk-
lich besser? Und welche Maßnahmen kann 
Deutschland ergreifen, um künftig ähnlich gut ab-
zuschneiden? Danke. 
 
Der Vorsitzender: Die Frage ging an Herrn 
Dr. Schmaußer (bpt) und Herrn Fechler (DBV). Herr 
Dr. Schmaußer, bitte. 
 
Dr. Michael Schmaußer (bpt): Danke für die Frage. 
Ich kann leider gar nichts sagen zu den anderen 
Ländern. Ich fahre nicht sehr oft in andere Länder, 
ich liebe mein Land und bin in Bayern auch gern 
unterwegs mit meinen Kindern. Also, ich weiß 
auch tiermedizinisch wenig, was die anderen Län-
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der machen. Ich fahre aber auch auf Fortbildungs-
veranstaltungen, da kann ich Ihnen leider wenig 
dazu sagen. Was wir aber machen können, das 
kann ich Ihnen schon sagen, und das ist das, was 
auch jetzt schon angesprochen worden ist, auch in 
meinem Statement, wir müssten mehr Gesund-
heitsprophylaxe betreiben. Und das tun wir viel zu 
wenig, weil wir die gesetzlichen Vorgaben nicht 
haben. Ich bin seit 2004 fertig mit dem Studium, 
seit 2008 in eigener Praxis und mache seitdem 
nichts anderes, als die Bestandsbetreuung zu eta-
blieren. Die einzigen Betriebe, die ich davon noch 
überzeugen kann, sind die, die selbst davon über-
zeugt sind, die davon wissen, was es für Vorteile 
hat für ihren Betrieb, für die Wirtschaftlichkeit des 
Betriebes, für die Gesundheit des Betriebes. Aber 
die Betriebe, von denen wir hier reden, da geht es 
um die Betriebe, die zu viel (Antibiotika) brauchen, 
wie Sie es zurecht anmerken. Und die Betriebe wis-
sen entweder nichts davon oder wollen davon 
nichts wissen. Und deswegen brauchen wir eine 
gesetzliche Vorgabe für die Bestandsbetreuung. 
Danke. 
 
Roger Fechler (DBV): Ja, diese Zahlen haben uns 
auch negativ überrascht oder gewundert und wir 
haben auch gefragt, wo kann das denn dran liegen. 
Weil wir zumindest, wenn man uns mit Dänemark 
vergleicht, ja ähnliche Verfahren letztendlich ha-
ben. Nun muss man natürlich für Dänemark sagen, 
da war zumindest bisher Zinkoxid auch noch ein 
Thema, was bei uns kein Thema ist. Ich will das 
jetzt nicht hochstilisieren. Aber das ist ein Punkt, 
den man vielleicht in Erwägung ziehen muss. Ein 
anderer Punkt, aber jetzt komme ich natürlich so 
ein bisschen ins Philosophieren rein, ist die Frage, 
welche Durchschnittsgewichte hat man nun bei 
den einzelnen Tierarten angesetzt. Da gibt es ja 
Länder, die dort also unterschiedliche Schlachtge-
wichte oder ähnliche Dinge sind (haben). Ich muss 
aber zugeben, ich bin diesen Punkten jetzt auch 
nicht substanziell weiter nachgegangen, um da eine 
qualifizierte Aussage zu treffen. Ich denke, es sollte 
uns Ansporn sein, dass wir besser werden und uns 
hier dem Thema aktiv widmen. 
 
Der Vorsitzende: Vielen Dank Herr Fechler (DBV). 
Und wer macht weiter von der (Fraktion der) SPD? 
Frau Stamm-Fibich, bitte schön. 

Abg. Martina Stamm-Fibich (SPD): Danke Herr 
Vorsitzender. Ja dann versuche ich es nochmal 
beim bpt. Also ich bin aus Franken, ich bin schon 
auch gern daheim, das wollte ich schon nochmal 
ausführen. Trotzdem finde ich, sollten wir mal gu-
cken, ich versuche es noch einmal. Dänemark, Is-
land, Schweden und Norwegen befolgen in Teilen 
die Empfehlungen der WHO zum Einsatz von kriti-
schen Reserveantibiotika und wenden deshalb be-
stimmte Antibiotika nicht mehr in der Tierzucht 
an. Weshalb gehört der Einsatz der genannten 
Wirkstoffe, also Fluorochinolone und Cephalospo-
rine, in Deutschland nach wie vor zum Alltag, 
wenngleich die genannten Beispiele zeigen, dass 
industrielle Viehzucht auch ohne diese Antibiotika 
wirklich sehr gut möglich ist? Und wie bewerten 
Sie vor diesem Hintergrund ein Verbot der genann-
ten Entscheidungen bei Gruppenbehandlungen von 
Tieren? 
 
Der Vorsitzende: Die Frage ging an den bpt, Herr 
Dr. Schmaußer, Sie haben noch eineinhalb Minu-
ten jetzt Zeit. Bitte schön. 
 
Dr. Michael Schmaußer (bpt): Ich versuche es kurz 
zu machen. Also zum einen wiederum, ich werde, 
(bzw.) kann keine definitive sachliche Aussage 
über andere Länder machen. Aber nochmal, ich 
kann es probieren (erklären), was wir machen. Ich 
arbeite vor allem im Milchviehsektor. Im Milch-
viehsektor setzen wir keine, im Euterbereich über-
haupt keine sog. Reserveantibiotika mehr ein. D. h., 
es ist möglich, ohne die Wirkstoffe auszukommen. 
Ich spreche jetzt nicht für Schweine- und Geflügel-
bereich. Ich weiß aus (von) Geflügelkollegen, (da) 
muss man Herrn Wilms-Schulze Kump fragen, da 
ist Colistin auch im Biobereich ein sehr, sehr wich-
tiges Antibiotika für den Fall der Fälle, wo es nötig 
ist, nicht grundsätzlich. Und ich bin dafür, dass wir 
nach wie vor die Möglichkeit haben, wir als Tier-
ärzte im Sinne des Tieres, im Sinne der Tierge-
sundheit, dem Tier zu helfen. Ich bin als Tierarzt 
dem Tier verpflichtet erstmal, nicht dem Gesetzge-
ber, sondern dem Tier verpflichtet. Und wenn das 
Tier krank ist, dann möchte ich es behandeln mit 
allen möglichen Maßnahmen, die (und) ich ent-
scheide, was richtig ist, mit den diagnostischen 
Möglichkeiten bis über pathologische Untersu-
chungen und Resistenztest. 
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Abg. Martina Stamm-Fibich (SPD): Danke schön, 
wenn, darf ich die … 
 
Der Vorsitzende: Vielen Dank Herr Dr. Schmaußer 
(bpt). Wir hatten ja zu Beginn ein bisschen unter-
brochen; die Kollegin musste dann wiederholen. 
Deshalb haben Sie noch eine Frage. 
 
Abg. Martina Stamm-Fibich (SPD): Ich würde die 
gleiche Frage dann gern vielleicht nochmal an den 
Herrn (Prof.) Dr. Pletz stellen. Vielleicht kann er 
dazu etwas sagen? 
 
Der Vorsitzende: Herr (Prof.) Dr. Pletz, bitte schön. 
 
Prof. Dr. Mathias Pletz: Die Frage ist, auf welche 
Antibiotika (in der Tiermast) ich gern aus human-
medizinischer Sicht verzichten würde. Das sind 
vor allem die Fluorochinolone, die halten sich 
(auch) sehr lange in der Umwelt, (wie gesagt, dann) 
gab es eine rasantere Resistenzentwicklung, die 
(Wir) haben wir (aufgrund von Resistenzen diese 
Klasse) in der Klinik schon zum Großteil verloren. 
(Ähnliches gilt – wenn auch weniger dramatisch – 
für) Die Cephalosporine gehören auch dazu. (Für) 
Colistin, (das) muss man fairerweise sagen, gibt es 
mittlerweile gute Alternativen, wir setzen die Sub-
stanz nicht gern (so) ein, weil die (sie) auch recht 
toxisch ist (viele Nebenwirkungen hat). Aber (ein 
Verbot von) Chinolone(n) und Cephalosporine 
wäre etwas, was ich mir als Humanmediziner wün-
schen würde. (Und) das sind (auch) Substanzen, 
die wir auch im Krankenhaus versuchen, sehr re-
striktiv einzusetzen. Deswegen wundert uns (das 
immer), dass es dann – (während) wir kämpfen um 
einzelne Patienten – in der Metaphylaxe (dann) im 
großen Umfang eingesetzt wird. 
 
Der Vorsitzende: Vielen Dank Herr (Prof.) Dr. Pletz. 
wir kommen damit zur (Fraktion der) CDU/CSU 
und das Wort hat Kollege Dieter Stier. Bitte schön. 
 
Abg. Dieter Stier (CDU/CSU): Vielen Dank Herr 
Vorsitzender, Frau Staatssekretärin, meine Damen 
und Herren Sachverständige, ich will mich zu Be-
ginn auch eingangs der Unionsfraktion bei Ihnen 
allen bedanken, dass Sie heute hier sind und dass 
Sie uns die Fragen beantworten und dass Sie auch 
Ihre Stellungnahmen abgegeben haben. Ich würde 
mal beginnen mit Fragen an Herrn Dr. Schmaußer 

(bpt) und an Herrn Fechler (DBV). Herr 
Dr. Schmaußer, wenn das Gesetz so kommen 
würde, wie es jetzt im Entwurf vorliegt und wie wir 
es in der ersten Beratung auch besprochen haben, 
vielleicht können Sie nochmal näher ausführen, in 
welchen Bereichen Ihres Praxisalltages, den Sie 
uns geschildert haben, erwarten Sie denn die größ-
ten Herausforderungen bei der Umsetzung des Ge-
setzes? Wo liegen die möglichen Hürden? Werden 
Sie durch steigende Bürokratieverpflichtungen we-
niger Zeit haben, Tiere zu behandeln oder wie wird 
sich das vielleicht ganz konkret für Sie in der Pra-
xis auswirken? Sie sprachen ja auch an die Attrak-
tivität, als Tierarzt in der Nutztierpraxis zu sein, 
und das hat ja auch die Kammer betont, nimmt seit 
einigen Jahren stetig ab. Erwarten Sie also eine Ver-
schärfung dieser Entwicklung vor dem Hintergrund 
der jetzt vorgesehenen erweiterten Aufzeichnungs-
pflichten oder glauben Sie, dass der Dokumentati-
onsaufwand auch noch im vertretbaren Umfang, 
wenn er denn so kommt, zu leisten ist? Und dann 
würde ich gerne an Herrn Fechler vom DBV die 
Frage stellen, Herr Fechler, von der Erweiterung 
des Antibiotikaminimierungskonzeptes sind ja al-
lein rund 40 000 Milchviehbetriebe betroffen. Und 
Sie sprachen das auch in Ihrem Eingangsstatement 
an, die Datenerfassung soll ja am 1. Januar 2023 be-
ginnen, damit auch eher als die EU-Verordnung es 
vorsieht, in weniger als drei Monaten, wenn wir 
vom heutigen Tag ausgehen, verpflichtend sein. 
Was glauben Sie denn, welcher zeitliche Vorlauf 
realistisch zur Verfügung stehen müsste? Sie sagten 
vorhin, das ist kaum machbar, um eine reibungs-
lose Umsetzung bewerkstelligen zu können. Damit 
würde ich vielleicht erst einmal einen break ma-
chen. 
 
Der Vorsitzende: Vielen Dank Herr Stier. Die Frage 
ging an Herrn Dr. Schmaußer (bpt) und an Herrn 
Fechler (DBV). Herr Dr. Schmaußer, bitte schön. 
 
Dr. Michael Schmaußer (bpt): Ja, danke für die 
Frage. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts. Die Her-
ausforderung und (den) Praxisalltag, ich habe es ja 
ein bisschen (ja) angerissen, im Prinzip ist es, muss 
ich ein bisschen teilen zwischen der Praxis, die ich 
führe, wir sind, (bzw.) ich bin ein papierloser 
Mensch, ich komme mit der Digitalisierung sehr 
gut zurecht. Ich habe ein Faible für PCs und Daten. 
Ich liebe das, weil ich bestandsbetreuender Tierarzt 
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bin. Ich muss aber einen Unterschied machen zu 
den Kollegen, die in den Ruhestand gehen, die der 
Kollege vorhin angesprochen hat, die sich mit den 
Daten nicht mehr beschäftigen werden und be-
schäftigen werden müssen oder dann einfach das 
(den) Tierarztschuh, sage ich jetzt mal, an den Na-
gel hängen und damit haben wir einen Großteil der 
Tierärzte, die jetzt Einzelkämpfer sind, und wir ha-
ben noch sehr, sehr viele Einzelkämpfer draußen, 
die das nicht mehr mitmachen werden. Ich habe 
das Problem, Nachwuchs zu finden, auch aus dem 
gleichen Grund. Wir haben eine Generation, die 
jetzt nachkommt, die nicht aufgewachsen ist mit, 
ich arbeite bis ich fertig bin, sondern ich arbeite 
nur solange, bis meine Freizeit beginnt, „Work Life 
Balance “ Stichwort. D. h., wenn ich, ich habe da 
nicht das Problem damit, dass meine Kollegen/Kol-
leginnen, die ich hab, nicht mehr arbeiten wollen. 
Die da sind, arbeiten, die arbeiten auch gerne in 
dem Beruf und die lieben den Beruf. Das Problem 
ist, dass ich keine Leute finde, die eine Praxisnach-
folge, also ein Praxis übernehmen wollen, der 
Schritt in die Selbstständigkeit. Und das ist gerade 
das, was für die Bürokratie ein Problem ist. Ich 
sitze mehr oder weniger den ganzen Nachmittag 
mittlerweile am Schreibtisch vorm Rechner und 
bin nicht mehr im Stall. Das ist meine tägliche Ar-
beit, jetzt schon. Und ich möchte eigentlich mehr 
im Stall sein und mehr an den Tieren und näher an 
den Tieren, um den Tieren zu helfen. Und das ist 
das Problem, was wir wie gesagt jetzt haben, (was) 
die vergangenen Praxen werden es nicht mehr ha-
ben, die Zukunftspraxen werden es noch mehr ha-
ben, aber wir finden keine Nachfolger mehr für 
diese Praxen. Und das ist ein ganz großes Problem. 
Diese Work Life Balance habe ich schon angespro-
chen, die Hürden sind vielleicht, noch eins dazu 
gesagt, wir sollen eine Verantwortung übernehmen 
für das, was der Landwirt tut. Ich möchte ihm 
nichts unterstellen, dass er irgendetwas anderes 
mit den Medikamenten macht, aber wir haben nun 
mal Medikamente, wenn Tiere, wie vorhin ange-
sprochen, sterben, wenn Tiere, gerade in kleineren 
Betrieben, wie bei uns in Bayern, ich die Abgabe-
größen nicht habe für diese einzelnen Tierbehand-
lungen, gerade im Milchviehbereich, dann muss 
ich hier und da halt mal eine ganze Flasche abge-
ben für vielleicht bloß 60/70 Prozent Verbrauch. 
Vorhin ist angesprochen der Null-Beleg, ja natür-
lich kann ich es wieder verschreiben, aber da wird 
es vielleicht vergessen, da wird es weggeworfen. 

Ich kann nur das eingeben in diese Datenbank, 
wasich tatsächlich abgegeben habe, d. h. wir geben 
in dem Fall vielleicht sogar zu viel ein oder (, wie) 
in den beiden Fällen. Das sind dann so die Prob-
leme, die ich damit sehe, zu viel Bürokratie und 
vor allem die Gefahr der Falscheingabe, für die ich 
dann wiederum die Verantwortung übernehmen 
will (muss) und diese Verantwortung will der Zu-
kunftstierarzt, mein junger Kollege dann auch nicht 
mehr übernehmen. 
 
Der Vorsitzende: Vielen Dank Herr Dr. Schmaußer 
(bpt). Und jetzt kommt Herr Fechler (DBV), bitte 
schön. 
 
Roger Fechler (DBV): Ja, das ist natürlich eine 
schwierige Frage, den Übergangszeitraum jetzt zu 
bestimmen. Aber ich will mal so sagen, wir haben 
ja durchaus Erfahrungen im Bereich Schwein und 
Geflügel seinerzeit gesammelt. Damals hat es ja 
doch bald drei Jahre gedauert, bis wir verlässliche 
Daten hatten. Ich will mal sagen, wenn man hier 
jetzt konzentriert dran geht und so in dem Sinne, 
wie gerade eben auch schon gesagt worden ist, 
dann vielleicht auch noch sich Gedanken macht, 
wie man das wirklich praktikabel lösen kann, dann 
würde ich aber schon sagen, dass wir mindestens 
ein Jahr brauchen werden, um vielleicht 80 Prozent 
zu erreichen. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob 
80 Prozent der Betriebe, wenn wir die hätten, hät-
ten wir zumindest deutlich mehr an Tieren letzt-
endlich. Das muss man sicherlich differenziert be-
trachten, ob man dann schon wirklich valide Daten 
hat oder ob es noch die sog. Anfängerfehler gibt, 
weil es ja für alle Beteiligten ein neues Feld ist, zu-
mindest im Rinderbereich, müssen wir nochmal 
schauen. Was ich, wo ich so ein bisschen vorsichtig 
bin ist, dass man, die Tatsache, dass man (Schwein 
und Geflügel oder) Rind nicht mit Schwein und 
Geflügel vergleichen kann. Bei Schwein und Geflü-
gel haben wir relativ klare, einfache Strukturen in 
den Haltungsverfahren, bei den Rindern haben wir 
über Milchviehaufzucht, Kälbermast und andere 
Bereiche durchaus einen sehr heterogenen Bereich, 
wo man möglicherweise erst bei der Umsetzung 
noch auf Dinge stößt, wie ordne ich Medikamente 
zu usw. Das ist schwer abzuschätzen. Nichtsdesto-
trotz, wenn, muss man jetzt zügig starten, aber mit 
einem Übergangszeitraum, wo nicht sofort sanktio-
niert wird, sondern wo wirklich geschaut wird, wie 
kriegen wir das nach vorne. Und wenn ich von den 
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Rindern mal weggehe auch auf andere Bereiche, 
Sauen, Saugferkel o. ä., Ferkelaufzucht, da wäre es 
natürlich wichtig, dass nach wie vor eine gute An-
bindung der Qualität und Sicherheit (QS)-Daten-
bank an die staatliche Datenbank erfolgt. Weil für 
Sauen und Saugferkel wird ja dort schon die (Er-) 
Fassung (der Daten) durchgeführt. Und das wäre 
jetzt wichtig, dass man da auch schon die Schnitt-
stellen passend schafft und dass man sie in ande-
ren Bereichen, bei den Puten habe ich nur nachge-
lesen, das pendelt ja immer so ein bisschen hin 
und her, ob man die Aufzucht von der Mast trennt 
oder nicht, auch da würde es sicherlich die Dinge 
beschleunigen, wenn man sich an bestehenden 
wirtschaftsgetragenen Systemen orientiert, die gut 
funktionieren. Soweit vielleicht. Also, wir brau-
chen einen durchaus angemessenen Übergangszeit-
raum bis die Dinge ans Laufen kommen aus meiner 
Sicht. 
 
Der Vorsitzende: Vielen Dank Herr Fechler (DBV). 
Und das Wort hat wieder Kollege Stier. 
 
Abg. Dieter Stier (CDU/CSU): Mich reizt also die 
Antwort nochmal zu einer Nachfrage auch an 
Herrn Professor Pletz. Das hat zwar jetzt heute 
nicht zwingend was mit dem vorliegenden Gesetz-
entwurf zu tun. Das ist ja ein relativ junges Gesetz, 
das TAMG, wir haben aus dem Arzneimittelgesetz 
(AMG) erst in der letzten Legislatur herausgelöst. 
Uns eint alle das Ziel, Resistenzen auch zu verhin-
dern. Und ich würde Sie zumindest mal fragen, Sie 
sagten, Sie sind Humanmediziner. Wir haben die 
ganzen Jahre versucht, die beiden, der eine schiebt 
es immer auf den anderen, auf die Tiermedizin, die 
Tiermedizin auf die Humanmedizin. Sehen Sie 
auch noch Möglichkeiten, dass wir in der Human-
medizin Verschärfungen und Verbesserungen brau-
chen oder glauben Sie, dass dort alle Möglichkeiten 
ausgeschöpft sind? Also ich sage mal, wenn ich 
heute mit einem Infekt zum Arzt gehe, kriege ich 
ein Breitbandantibiotikum verschrieben und neh-
me es manchmal auch nicht bis zum Schluss und 
dann liegt es rum und gelangt irgendwohin und ich 
erkenne das auch von vielen Beteiligten Wie beur-
teilen Sie diese Frage? 
 
Der Vorsitzende: Herr Prof. Dr. Pletz, bitte schön. 

Prof. Dr. Mathias Pletz: Also die Humanmedizin 
hat (ja) große Anstrengungen unternommen. (Da) 
gibt es (das) Antibiotic Stewardship Programme -  
vor allen Dingen in den Krankenhäusern. Das leite 
ich (auch) selbst in unserer Klinik. Wir gehen über 
die Stationen, die die meisten Antibiotika verord-
nen, und prüfen bei jedem Patienten Indikationen, 
die Dosis und die Therapiedauer. Gerade die The-
rapiedauer kann man oft verkürzen, ohne den Pa- 
tienten zu gefährden und spart damit Antibiotika. 
Aber wenn Sie mich so darauf ansprechen: Das ist 
zwar ein erfolgreiches Konzept, aber wir würden 
uns wünschen, dass das mehr an die (in den) 
Strukturen der Krankenhäuser verankert wird. Es 
fehlt schlichtweg an Experten. (Das ist ähnlich, was 
Sie schon besprochen haben,) wir haben jetzt ge-
rade in diesem Jahr überhaupt erst (kürzlich) den 
(einen) Facharzt(titel) für Infektiologie bekommen 
(geschaffen). (Und) wir brauchen solche Experten 
eigentlich in jedem Krankenhaus. Wir haben in 
Deutschland fast (ca.) 2 000 Krankenhäuser.  
(Antibiotic Stewardship Programme und Infektiolo-
gen gibt es) Und wir haben das eigentlich nur in 
den großen Häusern (sozusagen) ab 600/700 Betten 
und (dann) in Universitätsklinika. Hier kann man 
sicherlich noch mehr machen. Also man braucht 
Experten und man muss diese Strukturen als Quali-
tätsmerkmal verankern. Das, weil (denn) so ein 
ABS-Team bringt nicht unbedingt Geld für eine 
Klinik. (Aber) es bringt eine Verbesserung der Qua-
lität. Und wenn man diese (Verbesserung) wirklich 
möchte (und man kann die nicht wirklich bezif-
fern), ist es am besten, man schreibt es ins Gesetz. 
 
Der Vorsitzende: Vielen Dank Herr (Prof.) Dr. Pletz. 
Und Dieter Stier hat das Wort. 
 
Abg. Dieter Stier (CDU/CSU): Vielen Dank. Dann 
mache ich nochmal weiter mit Herrn Fechler 
(DBV). Herr Fechler, wie beurteilt denn der DBV 
die Frage, wie die bisherigen Erfahrungen mit den 
Kennzahlen und mit den Maßnahmenplänen sind? 
Was glauben Sie, könnte man mit einer Neurege-
lung, so wie sie vorgesehen ist, auch noch verbes-
sern oder müssen die Neuregelungen anders ausse-
hen? 
 
Der Vorsitzende: Herr Fechler (DBV), Sie haben das 
Wort. Bitte schön.
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Roger Fechler (DBV): Ja, gerne. Es ist teilweise 
schon hier in einigen Statements angeklungen und 
ich hatte es ja auch schon erwähnt, die Maßnah-
menpläne erfordern eine Menge Zeit für die einzel-
nen Akteure - vom Landwirt über den Tierarzt bis 
zur Kontrollbehörde. Insofern hatte ich ja einmal 
angesprochen, dass man die jetzt von dem Zeitrah-
men her nochmal anpasst auf jährlich, dass man 
aber möglicherweise sich, was die Notwendigkeit 
der Maßnahmenpläne (betrifft), vielleicht nochmal 
mit einem anderen Kennzahlensystem beschäftigt 
oder überlegt, die Energie, die notwendig ist, viel-
leicht auf die schlechtesten zehn Prozent zu lenken 
oder 15 Prozent und zu sagen, da müssen wir doch 
erstmal ansetzen und dann da auch Zeit und auch 
die Ruhe dafür haben, statt dass jetzt bei der aktuel-
len Kennzahl zwei dann eine ganze Menge Betriebe 
reinkommt (reinkommen), teilweise auch zumin-
dest in der Vergangenheit hatten wir das ja (ange-
sprochen). In der Bullenmast ist es dann jetzt, 
glaube ich, abgestellt worden, dass schon mit einer 
Behandlung man plötzlich über die Kennzahl zwei 
rutschte. Und insofern wäre das, glaube ich, ein 
Punkt, wo man nochmal genauer hinschauen kann, 
ob man in dem Bereich die Dinge nicht zielgerich-
teter auf die eigentlichen, ich sage jetzt mal, Pro-
blembetriebe lenken kann, um denen dann auch 
mit Bestandsbestreuung oder wie auch immer über 
solche Dinge dann wirklich zu helfen. 
 
Der Vorsitzende: Vielen Dank Herr Fechler (DBV). 
Wir kommen somit zur nächsten Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. Und das Wort hat die Kolle-
gin Mayer, bitte schön. 
 
Abg. Zoe Mayer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Ja, 
ich hätte eine Frage als erstes an Herrn 
Prof. Dr. Pletz. Da geht es einmal auch um die Re-
serveantibiotika auch nach der WHO-Liste. Da wird 
ja häufig darauf verwiesen, dass wir aktuell schon 
an neuen Antibiotika, an neuen Reserveantibiotika 
dann forschen. Wäre damit das Problem vielleicht 
gelöst und wir bräuchten jetzt gerade die Cephalos-
porine, Fluorochinolone oder Colistin nicht mehr 
weiter regulieren? 
 
Der Vorsitzende: Herr Prof. Dr. Pletz bitte schön. 
 
Prof. Dr. Mathias Pletz: Vielen Dank für die Frage. 
Das kann ich ganz klar mit „nein“ beantworten. 
Neue Substanzen werden das Problem nicht lösen. 

Resistenzentwicklung ist bakterielle Evolution und 
die steht nie still, sie kommt sprunghaft, und man 
kann sie nicht gut vorhersehen. (Und) das kann 
man die letzten 60 Jahre Antibiotikaeinsatz (-thera-
pie) gut sehen. Der Mensch kam in den (19)50ern 
mit Penicillin, dann kamen die Penicillinasen, da-
raufhin wurden die Cephalosporine entwickelt, 
15 Jahre später gab es die Extended-Spectrum Beta-
Laktamasen (ESBL), also Cephalosporinasen, (die 
die knacken,) dann kamen in den (19)90ern die 
Carbapeneme, 15 Jahre später kommen (erscheinen) 
die Carbapenemasen, (und die sind) das ist (aktu-
ell) unser Hauptproblem. D. h. jede neue Antibioti-
kaklasse hält wahrscheinlich (so) etwa 15 Jahre und 
dann wird der Verbrauch durch Resistenzen deut-
lich eingeschränkt. Wenn wir die Antibiotika klug 
einsetzen, dann können wir (sozusagen) diese 
15 Jahre aber weiter strecken. 
 
Der Vorsitzende: Vielen Dank Herr (Prof.) Dr. Pletz. 
Und das Wort hat Herr Wagner, bitte schön. 
 
Abg. Johannes Wagner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Vielen Dank Herr Vorsitzender. Meine Frage 
geht auch an Professor Pletz. Wir haben ja jetzt viel 
gesprochen über Tierwohl und auch über Qualität 
der Lebensmittel - beides ganz wichtige Themen. 
Ich würde nur mal auch selbst als Humanmedizi-
ner nochmal das Patient/inn/enwohl sozusagen 
nach vorne stellen und fragen. Ich mache mir ein 
bisschen Sorgen um Bäuerinnen und Bauern. Da 
gibt es ja Berichte, dass die teilweise auch multire-
sistente Keime tragen, auch die Tierärzte und Tier-
ärztinnen selbst, die die Medikamente verschreiben 
sozusagen. Und deswegen meine Frage nochmal an 
Sie: machen Sie sich auch Sorgen um diese sozusa-
gen Gruppen, die sehr eng mit den Tierbeständen 
zusammenarbeiten? Und wie wichtig wäre es, für 
diese Patient/inn/en-Gruppen sozusagen den Anti-
biotikaverbrauch zu reduzieren? Vielen Dank. 
 
Der Vorsitzende: Die Frage ging auch an Herrn 
Prof. Dr. Pletz, bitte schön. 
 
Prof. Dr. Mathias Pletz: (Also,) in der Tat gibt es 
ein gutes Beispiel. Das sind die Livestock- 
associated MRSA, also MRSA-Keime, die wirklich 
klassisch aus der Tiermast kommen. (Und) im 
Münsterland war es auch so, dass Schweinezüch-
ter, wenn sie hospitalisiert wurden, erstmal isoliert 
wurden, weil man davon ausgegangen ist, dass (sie) 
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mit diesem MRSA(-Stämmen) kolonisiert waren 
und den (sie) in der Klinik dann auch verbreiten 
können. Also das ist tatsächlich ein Problem, (aber) 
man kann es nicht einfach generalisieren. Die Ma-
terie ist (, glaube ich, auch so) (hoch)komplex. Da 
bewundere ich Sie, wenn Sie das in einen guten 
Gesetzestext gießen wollen (können), weil das sich 
(das Resistenzproblem) von Substanzklasse zu Sub-
stanzklasse deutlich unterscheidet. Aber was wir 
generell beobachten, gerade (Ein weiteres Beispiel -
) die Cephalosporine: Da hatten wir z. B. vor 
zehn Jahren noch Patienten, die mit ESBL-Bildnern 
kolonisiert waren, in der Klinik isoliert. Mittlerwei-
le hat (ist) jeder Zehnte, der in die Klinik kommt, 
ESBL (-kolonisiert), so dass wir diese Isolation auf-
gegeben haben. Die Isolation von ESBL-Trägern 
wird deutschlandweit nicht mehr gemacht. Das 
wird in einigen Gebieten der Schweiz noch ge-
macht. Aber wir können uns das schlichtweg nicht 
mehr leisten, wir führen (da) also (auch) ein Rück-
zugsgefecht. Und das zeigt eben (diese Bespiele zei-
gen), dass bestimmte Erreger - nicht alle - sich auch 
außerhalb der Krankenhäuser über die Lebensmit-
telkette (eben) dramatisch ausbreiten können. 
(Danke.) 
 
Der Vorsitzende: Vielen Dank Herr (Prof.) Dr. Pletz. 
Und weiter macht die Frau Mayer, bitte schön. 
 
Abg. Zoe Mayer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Ja, 
dann hätte ich mal eine Frage auch an Herrn Fech-
ler vom DBV, auch was das Thema der Gesundheit 
der Landwirt/inn/e/n anbelangt, mit eben auch 
nochmal zusammen mit der Thematik der Resisten-
zen. Beschäftigt sich denn der DBV damit und gibt 
es da vielleicht auch schon Strategien, wie man 
eben Landwirt/inn/e/n schützen kann auch im Ein-
satz der Antibiotikathematik? 
 
Der Vorsitzende: Herr Fechler (DBV) bitte schön. 
 
Roger Fechler (DBV): Also, das Thema ist ja schon 
etwas älter. Und ich meine, es ist seinerzeit ja, ich 
überlege jetzt gerade, wie lange das schon her ist, 
das, was Herr Professor Pletz auch ansprach, wo 
wir sehr auch sensibilisiert haben unsere Land-
wirte auf dieses Problem und damit einher ging ja 
auch anschließend, wenn ich das jetzt zeitlich, hof-
fentlich richtig in den Kontext stelle, dass wir in 

Sachen Antibiotika-Datenbank gestartet sind und 
entsprechend dann auch begonnen haben, den Ein-
satz herunter zu fahren. Also in der Richtung, aber 
es ist zugegebenermaßen jetzt schon etwas länger 
her, war damals aber sehr starkes Thema, was wir 
auch mehrfach in unseren Gremien behandelt ha-
ben und auch unsere Landwirte sensibilisiert ha-
ben für den sorgsamen Umgang. 
 
Der Vorsitzende: Vielen Dank Herr Fechler (DBV). 
Wer fährt fort? Frau Mayer, bitte schön. 
 
Abg. Zoe Mayer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Ge-
nau. Also das wäre jetzt eine Frage, die wäre viel-
leicht entweder nochmal für die BTK oder auch 
nochmal für den bpt interessant. Da würde ich mir 
natürlich die Frage stellen gerade im Hinblick auf 
die Reserveantibiotika, die auch auf der WHO-Liste 
stehen, für welche Tiere und welche Krankheiten 
gibt es denn keine Ersatzantibiotika, die eben nicht 
Reserveantibiotika nach dieser Klassifizierung 
sind? 
 
Der Vorsitzende: So, die Frage ging an Frau 
Dr. Fuchs (BTK). Bitte schön. 
 
Dr. Iris Fuchs (BTK): Zu den Reserveantibiotika sei 
genannt, dass wir Probleme haben im Heimtierbe-
reich bei den Fluorochinolonen. Und wenn man 
dann z. B. einem Meerschweinchen Penicillin ge-
ben, dann stirbt das. Da(s) sind so viele Unverträg-
lichkeiten da. Ich möchte nochmal auf unseren An-
satz hinweisen. Wir reden jetzt hier über einzelne 
Wirkstoffe. Wir sagen, grundsätzlich muss weniger 
eingesetzt werden. Und das ist das A und das O (ist 
Krankheitsursachen abstellen) und wir sehen hier, 
wie gesagt, und (dass) das Reduktionspotential ist 
noch erheblich. Wir dürfen auch nicht mehr an 
die(se Wirkstoffe ran), also wir haben auch das 
Problem, dass wir z. B. ja einen Resistenztest dann 
immer machen müssen oder draußen die Tier-
ärzt/inn/e/n machen müssen. Das ist schön und 
gut, aber wenn der Resistenztest halt mehrere Anti-
biotika dann entsprechend dann (zur Anwendung) 
möglich erscheinen (lässt) usw. dann gibt es zwar 
die Leitlinien von der BTK usw., aber man müsste 
da auch eigentlich nochmal im Gesetz konkreter 
werden, dass man dahingehend geht, dass man 
sagt, ja, er kann jetzt nicht nur (ein Antibiotikum) 
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auswählen und dann nehme ich natürlich das Anti-
biotikum, weil dann der Landwirt sagt, ja, das hat 
eine kürzere Wartezeit (und dann kann ich da 
schneller was einsetzen). Das lehnen wir ab. Aber 
es ist so, dass die, ich sage jetzt mal, 98 Prozent 
ordnungsgemäß arbeiten, aber es ist natürlich so, 
dass wir da wesentlich mehr Möglichkeiten sehen, 
wenn man hier Einschränkungen dann hätte und 
dass wir hier z. B. auch, wie gesagt, die Resistenz-
tests, da wenn ich mir jetzt bei den Klauen z. B. an-
schaue, da haben wir unsere Schwierigkeiten dann. 
Wir wissen und das sehe ich auch aus der Überwa-
chung heraus, dass ich weiß, dass da Amoxicillin 
da locker flockig hilft (helfen würde) und dann 
brauche ich auch kein Excenel (dann) z. B. herzu-
nehmen. Und da sehen wir, wie gesagt, dieses deut-
liche Reduktionspotential. Aber nochmal, wir 
möchten gerne die Ursachen der Krankheiten ja er-
fassen. Was wir jetzt machen mit der Erhebung der 
Antibiotika ist ja eine symptomatische Erfassung. 
Wir gehen dann aber auch nicht an die Kausalität 
heran. Und das ist eigentlich unser Ansatz, wo wir 
ran wollen. Und ich meine, wenn wir jetzt dann 
mal (ganz ketzerisch sind und) schauen uns (mal) 
die Pressemitteilungen (dann) an, von den ge-
schlachteten Schweinen 2021, vom 8. Juni 2022 
also wie viele untaugliche dabei waren. Hat sich da 
was geändert? Hat sich was bei den Hühnern geän-
dert, bei den untauglichen? Ja, was macht die Tier-
gesundheit? Wir haben jetzt seit Jahren das Anti- 
biotikaminimierungskonzept, aber es tut sich ja 
nichts bei der Gesundheit. Und die Gesundheit ist 
hier immer bei den genussuntauglichen Tieren 
sichtbar und da kann jeder vom Statistischen Bun-
desamt (DESTATIS) die Prozente dann sich rausho-
len und die sind gestiegen z. B. bei den Hühnern. 
Und das ist dann eben auch die Tierschutzrele-
vanz. Danke. 
 
Der Vorsitzende: Vielen Dank Frau Dr. Fuchs 
(BTK). Die Frage ging auch an Herrn Dr. Schmaußer 
(bpt). Wenn Sie noch kurz ergänzen. Das verrech-
nen wir dann halt mit der nächsten Runde, wenn 
die Kollegen einverstanden sind. 
 
Dr. Michael Schmaußer (bpt): Also im Prinzip 
kann ich (, muss ich) Ihnen nicht viel dazu sagen. 
Es bleibt bei meinem Credo. Das Problem ist, ich 
möchte gesunde Tiere und gesunde Tiere kriege ich 
nicht, wenn ich hinterher, nachdem sie krank wa-

ren und Antibiotika eingesetzt habe, dann doku-
mentiere, was habe ich verbraucht (habe). Und 
dann kriegen meine Betriebe auch noch eine Strafe 
dafür und ich muss mir überlegen, was ich mache. 
Spätestens dann beginnt, Gott sei Dank, endlich der 
Ansatz, was zu verbessern. Aber das würde ich 
gerne voranschieben. Ich würde gerne meine Zeit, 
meine Zeit für den, wie in der Humanmedizin 
auch, der Kollege würde mir zustimmen, mehr am 
Patienten verbringen. Und das kann ich nicht, 
wenn ich im Büro am Schreibtisch sitze und Daten 
erfasse, die schon lange rum sind. 
 
Der Vorsitzende: Vielen Dank Herr Dr. Schmaußer 
(bpt). Und wir kommen zur (Fraktion der) FDP. 
Kollege Bodtke bitte schön. 
 
Abg. Ingo Bodtke (FDP): Herzlichen Dank. Sehr ge-
ehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Staatssekre-
tärin, sehr geehrte Fachleute, die uns hier heute so 
ein bisschen auch auf den Weg bringen wollen und 
auch müssen, glaube ich. Es ist durchaus wichtig, 
deswegen möchte ich mich zuerst auch an Frau 
Dr. Schüller (BfT) wenden. Es geht um das Thema 
Kombinationspräparate. Bei der Berechnung des 
Therapiehäufigkeitsindex wird nur die Wirkstoff-
kombination aus Sulfonamiden und Trimethoprim 
bevorzugt behandelt. In der Gesetzesbegründung 
wird dies ausschließlich mit einer synergistischen 
Wirkung begründet. Diese willkürliche Bevorzu-
gung einer Wirkstoffkombination verstößt gegen 
das Grundgesetz (GG) und hat dazu noch schwer-
wiegende praktische Folgen. 1.) Es wird dazu füh-
ren, dass andere synergistische Kombinationsprä-
parate, die je nach Krankheitsbild zielgerichtet ein-
gesetzt werden sollten, künftig so gut wie nicht 
mehr verschrieben werden. Das ist wegen der Len-
kungswirkung ein Rückschritt in Sachen Tier-
schutz und neben der wirtschaftlichen Schäden 
eine Gefahr in Bezug auf die Resistenzentwicklung 
sowie u. U. den erhöhten Einsatz von antibioti-
schen Monopräparaten. 2.) Wenn ein solches Kom-
binationspräparat auf dem Markt nicht mehr ver-
schrieben wird, werden auch keine Forschungen 
mehr zu der Kombination aus bestehenden Wirk-
stoffen betrieben. Faktisch werden dann nur noch 
Einzelwirkstoffe verschrieben, die für die Verwen-
dung für Tiere zugelassen sind. Damit hemmen wir 
jegliche Forschung und Entwicklung für dieses Ge-
biet und das führt letztlich zu einem Innovations- 
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verlust des Standortes Deutschland. Deshalb meine 
erste Frage: Sehen auch Sie eine Gleichbehandlung 
sämtlicher, heute verfügbarer und künftiger Wirk-
stoffkombinationen als gerechtfertigt an und wenn 
ja, warum? 
 
Der Vorsitzende: Die Frage ging an den BfT. Frau 
Dr. Schüller bitte schön. 
 
Dr. Sabine Schüller (BfT): Ja vielen Dank für die 
Frage. Sie haben ja die möglichen Konsequenzen 
aus der bisherigen Einordnung der Kombinations-
präparate schon angesprochen. Und wir sehen die 
durchaus als sehr ernst an in zweifacher Hinsicht, 
zum einen für das Wohl der Tiere, also die Tier-
gesundheit, die Behandlungsoption, aber auch für 
die Kontrolle der Entwicklung antimikrobieller Re-
sistenzen. Und das gilt insbesondere, aber nicht 
nur, für die Milchkühe, die ab 2023 ja nun das 
erste Mal mit aufgenommen werden. Wir hatten 
diese Regelung, so wie sie jetzt im Gesetz steht, ja 
schon zuvor und es wurde so gehandelt. Mit den 
Milchkühen ändert sich aber die Auswirkung auch 
nochmal. Der Gesetzgeber hatte begründet, dass Er-
weiterungen des Wirkspektrums vermieden werden 
müssten und deshalb sollten Kombinationspräpa-
rate, die so eingeordnet werden, eben zweifach ge-
zählt werden, mit zwei Wirkstoffen. (Und) man 
kann das aber durchaus in Frage stellen, denn die 
synergistische Wirkung ist ja zuvor geprüft und be-
legt (wurde,) und misst sich nicht an der Einzelwir-
kung des Wirkstoffes, sondern eben an der Synergie 
der beiden (Wirkstoffe) zusammen. (Und) es muss 
nicht zu einer Wirkspektrumserweiterung kommen. 
(Und) bei der Behandlung des Euters, was ja dann 
bei den Milchkühen die Hauptform der Behand-
lung ist, ist es auch so, dass wir uns keine Gedan-
ken über Kommensalen machen müssen. Wenn 
man systemisch Antibiotika anwendet, dann kann 
es (ja) sein, dass man unbeabsichtigt andere Bakte-
rien mitbehandelt, die Kommensalen im Darm bei-
spielsweise. Und das ist beim Euter eben nicht der 
Fall. (Und) wir finden (auch), dass diese zugelasse-
nen und geprüften Substanzen hier nachteilig be-
wertet werden und auch die Bewertung, die ja 
durch die unabhängige Behörde erfolgt ist, eigent-
lich in Frage gestellt wird nach der Hand. (Und) 
die(se) Lenkungswirkung, die dadurch ausgeführt 
wird, insbesondere auch mit dem Faktor fünf, der 
dort aufgesattelt wird, oder wenn man drei und 

fünf kombiniert, wenn man eventuell ein Reserve-
antibiotikum dabei hat, führt in die falsche Rich-
tung. Es wird nicht mehr die Entscheidung getrof-
fen, was ist das beste Antibiotikum, was ich einset-
zen soll, sondern es wird u. U. mit Blick auf den 
Therapiehäufigkeitsindex diese Entscheidung ge-
troffen. Und deshalb wäre es aus unserer Meinung 
(nach) wichtig, dass man wieder zu einem (dem) 
Ursprungstext zurückkehrt, den wir noch im Arz-
neimittelgesetz hatten. Wo (Hier wurden) die Wirk-
stoffkombinationen - die zugelassenen und geprüf-
ten Wirkstoffkombinationen - alle mit einem 
(„eins“), wie ein (einziger) Wirkstoff bewertet (wer-
den). Sie haben auch noch eine Auswirkung ange-
sprochen auf die Forschung, diese (durch die) un-
wägbaren Rahmenbedingungen, dass (d. h.) sie Pro-
dukte auf den Markt bringen und nach der Hand 
sich Anwendungsbedingungen ändern. Das kann 
natürlich angemessen sein, wenn gesundheitliche 
Risiken bestehen. Das muss man ernst nehmen. 
Aber die Unternehmen wissen heute nicht mehr, 
wenn sie beginnen zu forschen -  das dauert 
zehn Jahre, 15 Jahre -  wo enden wir (sie) am Ende. 
Die(se Rahmenbedingungen) führen dazu, dass 
eben nicht mehr in diesem Bereich geforscht wird 
und Innovationen nicht mehr auf den Markt kom-
men. Es ist ja vom Ministerium angeboten worden 
oder vom Gesetzgeber, diese Frage zu prüfen. Wir 
sind in Sorge, dass der Prüfauftrag zu lange dauert 
und dass es nicht mehr bis Anfang 2023 umgesetzt 
werden kann. Und dann würden eben diese Len-
kungswirkungen in Kraft (ein)treten, Produkte wür-
den nicht mehr eingesetzt und Unternehmen wür-
den sich am Ende davon verabschieden und dann 
hätten wir diese Produkte auch gar nicht mehr zur 
Verfügung. 
 
Der Vorsitzende: Vielen Dank Frau Dr. Schüller 
(BfT). Jetzt haben wir noch .., sollen wir die Zeit 
mitnehmen in die nächste Runde? Okay, einver-
standen, Kollege Bodtke. Dann kommen wir zur 
Fraktion der AfD. Bitte schön Kollege Protschka. 
 
Abg. Stephan Protschka (AfD): Danke Herr Vorsit-
zender, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, danke 
an die anwesenden Fachreferenten, die uns die 
schwierigen Fragen beantworten. Und vorweg auch 
danke an die Tierärzte und Landwirte, die ja in den 
letzten Jahren schon dafür gesorgt haben, dass der 
Antibiotikaeinsatz um mehrere 100 Tonnen (t) ge-
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sunken ist und das ist ja eine Leistung. Meine Fra-
gen jetzt an Frau (Dr.) Fuchs (BTK) und Herrn (Dr.) 
Wilms-Schulze Kump. In dieser Reihenfolge ein-
mal aus Sicht Rind bitte und einmal aus Sicht Ge-
flügel. Mit neuem Gesetz ist ja künftig der Tierarzt 
zuständig dafür, die halbjährliche Meldepflicht des 
Antibiotikaeinsatzes zu erbringen. Und ich denke, 
das ist ein extremer bürokratischer Mehraufwand. 
Und jetzt aus Ihrer Sicht, können Sie aktuell ab-
schätzen in Zahlen, in Stunden, wie viel Mehrauf-
wand das für Sie oder für Ihre Kollegen denn be-
deuten würde? Welche weiteren Hürden bzw. ge-
setzlichen Probleme treten für Sie und Ihre Kolle-
gen auf, wenn Sie da irgendwelche Fehler machen 
würden bei der Meldepflicht? Und vielleicht in ein, 
zwei Sätzen ein Verbesserungsvorschlag Ihrerseits 
aufgrund nur des mit der Meldepflicht, was Sie da 
gerne geändert hätten. Danke schön. 
 
Der Vorsitzende: Die Frage ging an Frau Dr. Fuchs 
(BTK) und an Herrn Dr. Wilms-Schulze Kump, be-
ginnend mit der Frau Dr. Fuchs, habe ich es richtig 
verstanden? Ja, bitte schön Frau Dr. Fuchs. 
 
Dr. Iris Fuchs (BTK): Ja, vielen Dank. (Wenn Sie es 
haben bei) Zum Mehraufwand: Da muss ich erst 
einmal unsere bayerischen Kolleginnen und Kolle-
gen, die zwischen 58 und 64 (sind) und noch nicht 
digital ausgestattet sind, müssen wir erst einmal 
die digitale Ausstattung anschaffen. Ich meine, die 
haben zwar ihre PCs, aber es ist auch jetzt schon so, 
dass wir Probleme haben, dass entsprechende Soft-
warefirmen sagen, sie wissen gar nicht, was sie pro-
grammieren sollen und insofern wissen wir gar 
nicht, was wir eingeben sollen, d. h. bis das alles 
laufen sollte. Unsere Kolleginnen und Kollegen 
kriegen ja keine Fördergelder für einen Praxisauf-
bau oder für Digitalisierung. Und die überlegen 
sich das dann, wenn man Kosteneinschätzungen 
hat, zwischen 20 000 und 30 000 Euro, so eine An-
schaffung, dass die sagen, dann höre ich lieber 
gleich auf, bevor ich etwas (nichts) mache. Und ich 
meine, wir haben ja von der BTK mit dem Verbän-
deschreiben an Sie ja auch mal die Altersstruktur 
aus Bayern rausgelegt (rausgeschrieben) und gerade 
da in Oberbayern und in Schwaben, wie es ja auch 
der Kollege Schmaußer gesagt hat, befürchten wir 
sehr (und dann haben wir nämlich) einen tierärztli-
chen Notstand, den wir jetzt schon haben, wie ge-
sagt. Wir haben ja unsere weißen Flecken schon (in

der Versorgung). Wir mussten ja auch die entspre-
chende Berufsordnung in Bayern ändern, damit wir 
Satellitenpraxen machen können, damit wir das 
noch, ja, gewährleisten können. Wie gesagt, was 
wir halt immer wieder sagen, ist dass, wenn wir 
uns die, was (man) ja auch in dieser wunderbaren 
Studie (, die man ja) sehen kann, Studie zu Antibi-
otikaverbrauchsmengenerfassung aus dem 
Jahr 2021, Dezember, wo man erkennen kann, wo 
das alles eruiert worden ist, wer was melden kann, 
wer was machen kann usw. Ich meine, da ist ja 
eine hervorragende Zusammenfassung drin hin-
sichtlich, was muss an die EMA gemeldet werden 
und was muss an unser nationales Antibiotikamini-
mierungsgesetz gemeldet werden. Und wenn wir 
uns das anschauen, dann hilft es nicht, also wenn 
wir die Meldung machen müssen für die EMA und 
die ist ja zwar im September (20)24, aber wir müs-
sen es ja rückwirkend machen auf (20)23, dann 
müssen wir in die Puschen kommen, dass wir das 
wenigstens hinkriegen, weil das andere kriegen 
wir, ehrlich gesagt, nicht hin. Und vor allen Din-
gen, es wäre halt schön, unsere Meinung zumindest 
zu gebrauchen. Und wenn Sie sagen, gesetzliche 
Hürden, ich freue mich dann, weil ich habe 
2 450 Legehennen-Halter bei mir mit 12 500 Hüh-
nern, davon, sage ich jetzt mal, sind 2 400 also mit 
zwischen drei und zehn Legehennen und wenn die 
jetzt alle reinfallen, das wird dann richtig lustig, 
wenn die alle im Veterinäramt anrufen und dann 
kann ich dann nochmal zwei Leute abstellen usw. 
dass die denen erklären, ob sie jetzt dabei sind oder 
nicht. Es sind einfach noch zu viele Unwägbarkei-
ten da. Wir weigern uns ja nicht, verstehen Sie? 
Wir wollen ja mitmachen, aber bitte vernünftig und 
vor allen Dingen eben auch so, dass diese Schwie-
rigkeiten, die wir haben oder werden wir auch ha-
ben mit den Maßnahmenplänen. Die Praktiker und 
auch die Landwirte rufen dann im Veterinäramt an 
und fragen dann nach, jetzt hat der einen Fehler ge-
macht der Praktiker, der Praktiker sagt nein, das 
war (der Depp,) der Landwirt, der hat das gemacht 
usw. und dann stehst du wieder mitten drin als Ve-
terinär usw. und du kommst von diesem ganzen 
Gerede nicht mehr raus und kommst nicht mehr zu 
deiner eigentlichen Arbeit, um den entsprechenden 
Landwirtinnen und Landwirten zu helfen, damit 
sie vorwärts kommen in ihrer Tierhaltung im Sinne 
auch Tiergesundheit und auch Ökonomie. 
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Der Vorsitzende: Vielen Dank Frau Dr. Fuchs 
(BTK). Und jetzt kommt Herr Dr. Wilms-Schulz 
Kump, bitte schön. 
 
Dr. Andreas Wilms-Schulze Kump: Ja, beim Geflü-
gel ist es so, dass wir ja sowieso freigeschaltet sind 
für QS und alle Landwirte müssen ja auch schon 
melden an QS. Und dann gibt es eine Schnittstelle 
von uns, von der QS an die Datenbank. Von daher 
ist dieser Aufwand relativ gering. Was wir nicht 
wollen ist, dass wir verantwortlich sind für diese 
Meldungen, denn das können wir nicht. Wir haben 
ja ständig Änderungen auf den Betrieben, die 
VVVO-Nummern (Registriernummern nach der 
Viehverkehrsverordnung) werden geändert. Dann 
wird eine Betriebsteilung gemacht, der eine Stall 
gehört dem Sohn, der andere der Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts (GbR), der dritte der Mutter, dann 
kommen neue Gesetze bezüglich Mehrwertsteuer 
(MwSt), dann wird wieder eine Änderung ge-
macht, wieder neue VVVO-Nummern, das kommt 
bei uns gar nicht an. Wir müssten also einen un-
heimlichen Beschaffungsaufwand machen, um 
diese ganzen Daten zu bekommen. Das geht uns 
nichts an. Das sind ja auch nicht unsere Tiere. Und 
warum sollen wir jetzt Daten angeben? Denn der 
Landwirt ist ja derjenige, der hinterher diese Maß-
nahmen, sagen wir mal, durchführen muss, nicht 
wir. Deswegen muss der auch die Meldung ma-
chen, ganz eindeutig. Vom Mehraufwand oder 
vom Aufwand ist es jetzt schon, sage ich mal, das 
sind 20 Prozent, also einen Tag in der Woche, das 
ist bei uns der Freitag, da sind alle Tierärzte, bis 
auf die Notfallgeschichten zu Hause. Und ein Tag 
von fünf sind meines Erachtens 20 Prozent der Ar-
beitszeit, die dafür drauf gehen. Dazu kommen 
noch die Tierarzthelfer/innen, die das alles vorbe-
reiten. Uns würde es helfen, es wäre auch fachlich 
richtiger, wenn man diese 25 Prozent reduzieren 
würde, die wir Maßnahmenpläne schreiben müss-
ten, auf zehn Prozent. Dann würden wir auch, 
dann (und das) haben wir auch schon ein paarmal 
gehört heute, dann würden wir wirklich die Spitze 
kriegen und nicht irgendwelche Sachen bearbei-
ten, die nichts mit Antibiotikamenge zu tun haben. 
Eine hohe Therapiehäufigkeit heißt nicht hohe Me-
dikamentenverbräuche, ganz im Gegenteil. Der hat 
vielleicht wenig Durchgänge gehabt im Jahr, hat 
große Pausen gemacht, was gut ist für ihn. 
Dadurch ist die Zahl der durchschnittlich gehalte-

nen Tiere gering. Da muss er etwas schreiben, ob-
wohl er etwas Gutes getan hat für die Hygiene. 
Blödsinn. Und diesen Blödsinn, den wollen wir ei-
gentlich nicht mehr haben, sondern wollen wirk-
lich die Mehrverbraucher mit den zehn Prozent er-
wischen (wie die, die wollen wir wohl erwischen, 
ja). 
 
Der Vorsitzende: Vielen Dank Herr Dr. Wilms-
Schulze Kump. Und wir kommen zur Fraktion 
DIE LINKE., Kollegin Latendorf. Bitte schön. 
 
Abg. Ina Latendorf (DIE LINKE.): Ja, vielen Dank 
Herr Vorsitzender für das Wort. Vielen Dank für 
den bisherigen Input, den wir hier schon bekom-
men haben von Ihnen als Fachexperten. Ich habe 
eine Frage an Frau Dr. Fuchs (BTK). Sie haben ja in 
Ihrem Eingangsstatement Plädoyer auch dafür ge-
halten, die Meldung, die die EMA sozusagen zu 
trennen vom Antibiotikaminimierungskonzept. 
Und da wollte ich nochmal, vielleicht sagen Sie da 
bitte nochmal mehr zu. Was will die EU? Was geht 
sozusagen über das hinaus, was jetzt vorliegt, über 
das eigentliche Ziel der EU-Vorgabe? Und wo muss 
aus Ihrer Sicht der Bund nochmal Hausaufgaben 
machen, um zu einem verlässlichen System dann 
bei beiden Punkten zu kommen? 
 
Der Vorsitzende: Vielen Dank. Die Frage ging an 
Frau Dr. Fuchs (BTK). Bitte schön. 
 
Dr. Iris Fuchs (BTK): Ja, vielen Dank für die Frage. 
Ich verweise auf eine wunderbare Übersicht, hier 
in diesem Bericht, den es im Internet abzurufen 
gibt. Und das Interessante ist einfach das, dass die 
Zusammenfassungen sagen, die EMA erwartet eine 
Meldung der Mengen in verbrauchten Packungen, 
dabei muss sowohl die verwendete Packungsgröße 
als auch die Anzahl der verbrauchten Packungen 
bzw. der Verbrauch der Anteil einer Packung ge-
meldet werden. Wenn ich jetzt schlimmstenfalls 
jetzt dann noch für Hund und Katze denke, die ja 
dann auch noch kommen, wo wir dann Milligramm 
(mg) pro Kilogramm (kg) pro Körpergewicht mel-
den müssen, dann sage ich, wer soll das alles noch 
melden? Das funktioniert nicht. D. h., bitte ver-
schlanken und zwar dahingehend, dass es Sinn 
macht. Weil die eine Geschichte ist doch das, was 
melden wir, wie ist die Tiergesundheit wirklich 
und was müssen wir eigentlich wirklich machen? 
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Wir wollen weiter Einsätze, wir sind auch Patien-
ten in den Krankenhäusern, unsere Tierärzte ma-
chen sich selber noch einen Nasenabstrich, bevor 
sie rein gehen und gucken nach. Wirklich, so ist es. 
Wenn sie Hüft-OPs haben, weil sie nämlich kaputt 
sind. D. h. wir wollen ja da mit machen usw., aber 
das ist doch das, dass jetzt diese Verbrauchsmel-
dungen in einem gewissen Kontext stehen muss, 
natürlich weiß ich auch, dass das BfR interessiert 
ist an vermehrt Zahlenmaterial, damit sie die Aus-
wertungen machen können. Ist ja auch in Ordnung. 
Aber doch bitte in der Art und Weise, dass jetzt 
nicht die Praxis, die dafür notwendig ist, ich wie-
derhole das jetzt auch, die Arbeit am Patienten und 
zur Prävention, dass das zunichte gemacht wird. 
Und glauben Sie mir, es ist sowas von frustrierend 
draußen und ich als Amtstierärztin, wir finden 
auch nicht mal mehr Amtstierärzte, die dann sagen, 
ich kriege jetzt die Maßnahmenpläne hin und dann 
muss ich melden usw. Und das, warum ich eigent-
lich mal Amtstierärztin geworden bin, nicht dazu 
da bin, jetzt hier nur noch Maßnahmenpläne zu 
überprüfen oder ähnliches. Wo ich dann rückwir-
kend rausgehe, wo mir das ja eh nichts mehr bringt, 
wie der Kollege Wilms-Schulze Kump auch gesagt 
hat. Und insofern muss da eine Kombination her 
mit der Tiergesundheitsdatenbank, mit der Mel-
dung aktuell, mit den Antibiotika, dass ich das 
weiß, was da ist, dass ich die Tiergesundheit mit 
der verwendeten Menge unmittelbar in Verbindung 
setzen kann und dass ich hier über die Möglichkeit 
einer der Risikobewertung entsprechend dann früh-
zeitig raus gehen kann, frühzeitig das abstellen 
kann, dass es eben zu vermindertem Einsatz kommt 
von Antibiotika. 
 
Der Vorsitzende: Ja, vielen Dank. Wir wären damit 
am Ende der ersten Runde. Und wir starten gleich 
in die zweite Runde und das Wort hat die (Fraktion 
der) SPD. Frau Dr. Kersten, bitte schön. 
 
Abg. Dr. Franziska Kersten (SPD): Danke Herr Vor-
sitzender. Wir haben jetzt viel über Reserveantibio-
tika in der Tiermedizin geredet, auch Prinzip der 
Einsatz, wie umstritten der ist. Sind ergänzend zum 
nationalen Antibiotikaminimierungskonzept weite-
re Schritte oder weitere Schritte der Reglementie-
rung notwendig? An Frau Dr. Kuiper (NMELV) 
bitte. 

Der Vorsitzender: Frau Dr. Kuiper (NMELV), bitte 
Mikro(fon). Und Sie haben das Wort. 
 
Dr. Heidi Kuiper (NMELV): Ja, das ist eine gute 
Frage. Müssen wir jetzt an dieser Stelle noch mehr 
tun oder müssen wir nicht mehr tun? Wir hören 
jetzt, es ist schon relativ eng vom bürokratischen 
Aufwand her. Also ich bin gegen ein Verbot von 
zugelassenen Arzneimitteln, die jetzt ein Reser-
veantibiotikum enthalten. Ich denke, wir müssen 
damit sorgsam umgehen. Also wenn ich mir die 
Humanmediziner angucke, auch da werden die 
Arzneimittel nicht verboten, sondern man passt 
dann halt wieder ein paar Jahre auf und dann wir-
ken sie auch meistens besser. Weil, das sehen wir 
ja auch in den Untersuchungen, dass die Resisten-
zen auch wieder zurückgehen, wenn man ein Anti-
biotikum eine Zeit lang nicht benutzt. Also von da-
her wäre ich erstmal gegen ein pauschales Verbot. 
Aber wenn Arzneimittel verboten werden, und das 
kann uns ja durchaus passieren, entweder ist es 
durch nationale Ergänzungen des Tierarzneimittel-
entwurfs möglich, aber es ist ja auch möglich, dass 
die EU uns noch Arzneimittel wegnimmt. Das sieht 
ja im Moment nicht so aus, aber möglich ist es ja. 
Dann wären zugelassene Arzneimittel weg. Dann 
werden wir einen Ausweg finden. Es gibt immer 
was, wo man ausweichen kann. Aber solange wir 
jetzt halt die Tierarzneimittel haben, die zugelasse-
nen, und wir haben ein Antibiogramm, das uns 
sagt, das wäre ein sinnvolles Mittel, dann müssen 
wir es aktuell auch nehmen. Aber ich denke, das ist 
auch in der Runde klar geworden. Wir Tierhalter 
und Tierärzte werden zwar nicht mehr so stark be-
feuert, jedenfalls nehme ich es so wahr, wie es in 
der Vergangenheit schon war, dass man uns die 
Schuld zuschiebt, das ist weniger geworden. Aber 
wenn ich an die Reserveantibiotika und da gerade 
(eben) an die denke, die zur AMEG-Kategorie B ge-
hören, also Cephalosporine dritte/vierte Genera-
tion, Fluorochinolone und Colistin, dann sollten 
wir damit sorgsam umgehen. Wir haben ja national, 
ich meine die EU schreibt uns vor, wir sollen jetzt 
erstmal Daten sammeln, da kommen wir nicht 
drum rum. Das EU-Recht müssen wir umsetzen. 
Vielleicht ein kleiner Abstecher weg von den Re-
serveantibiotika, ich hoffe, dass wir eine schlanke 
Lösung finden, dass aus Praxissoftwaresystemen 
die Informationen, die ja sowieso eingegeben wer-
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den müssen im Rahmen der Verschreibung, ist 
auch EU-Recht, können wir nichts machen, dass 
die möglichst über eine geschmeidige Schnittstelle 
dann halt genutzt werden können. Aber wir haben 
ja schon im Vergleich zu anderen EU-Staaten unser 
Antibiotikaminimierungskonzept, das halt ja auch 
wirklich erfolgreich war. Und der TAMG-Entwurf 
sieht ja jetzt noch die Aufnahme neuer Nutzungsar-
ten vor. Ich kann verstehen, dass das ein bisschen 
eng wird. Wenn man das schaffen möchte bis Ende 
des Jahres, aber wenn es ein automatischer Daten-
abfluss ist, dann ist halt der große Aufwand eher 
bei den Tierhaltern und auch bei der überwachen-
den Behörde. Ich kann mich (da) auch erinnern, 
wie der Aufwand war, als das (sowieso) erstmal in 
Kraft getreten ist, das Antibiotikaminimierungskon-
zept. Also von daher. Das, was wir jetzt vorhaben, 
ist sehr weitreichend. Wir wollen ja sicherlich we-
der bei den Tieren, noch bei den Menschen (wollen 
wir) Resistenzen forcieren und Krankheiten unbe-
handelbar machen. Ich würde (doch) sagen, wir 
sollten zeitnah die neuen Tierarten aufnehmen. 
(Weil) da ist Potential zur Reduktion und da wer-
den viele Reserveantibiotika eingesetzt. Und ich 
denke sonst, was zusätzlich zu dem, was wir haben 
als Paket, brauchen wir nicht. Wir sollten uns dann 
(halt) anschauen, was in den nächsten Jahren pas-
siert und analysieren. Aber ich glaube, jetzt im Mo-
ment sind wir gut aufgestellt und brauchen keine 
Verbote. 
 
Der Vorsitzender: Vielen Dank Frau Dr. Kuiper 
(NMELV). Wenn Sie Ihr Mikro(fon) ausschalten. 
Und das Wort hat dann die Kollegin Dr. Kersten. 
Bitte schön. 
 
Abg. Dr. Franziska Kersten (SPD): Dann nochmal 
an Herrn Dr. Wilms-Schulze Kump. Wenn Sie uns 
nochmal einmal was sagen, wie würde es funktio-
nieren, wenn wir jetzt Reserveantibiotika tatsäch-
lich vorher an einen Resistenztest binden? Und sa-
gen Sie vielleicht noch ein bisschen was zu Coli-
stin? Das möglichst flott, weil ich da noch eine 
Frage hab. 
 
Der Vorsitzender: Herr Dr. Wilms-Schulze Kump, 
bitte schön. 
 
Dr. Andreas Wilms-Schulze Kump: Ich hatte schon 
gesagt, dass wir bereits bei der Einstallung der Tiere 
Resistenztest und BU machen. Und sobald wir auch

im Stall einen Anteil von erkrankten Tieren finden, 
machen wir immer einen Resistenztest. Und wir 
setzen nur dann Colistin ein, wenn nichts anderes 
mehr geht, wenn nur noch Colistin wirkt. Das ist 
der einzige Grund. Und wenn es Colistin nicht 
mehr gäbe, könnten wir es nicht mehr machen. Die 
Tiere würden vielleicht leiden, ich weiß es nicht. 
Aber solange das Colistin auf dem Markt ist, müs-
sen wir es einsetzen aus Tierschutzgründen, doch 
ganz klar. Danke. 
 
Der Vorsitzender: Vielen Dank Herr Dr. Wilms-
Schulze Kump. Und die (Fraktion der) SPD fährt 
fort. Frau Dr. Kersten, bitte schön. 
 
Abg. Dr. Franziska Kersten (SPD): Dann noch ein-
mal zurück zu den Kombinationspräparaten. Frage 
an den BfT. Können Sie mir erklären, wie es dazu 
kommt, dass diese eine Substanz praktisch privile-
giert wird? Also Sulfonamid, Trimethoprim. Und 
warum? Gibt es pharmakologische Gründe oder 
welche Gründe gibt es dafür?  
 
Der Vorsitzender: Frau Dr. Schüller (BfT), bitte 
schön. 
 
Dr. Sabine Schüller (BfT): Das könnte der Gesetzge-
ber besser beantworten, aber das sind pharmakolo-
gische Überlegungen, die dahinter stehen. (Und) 
Sulfonamid und (/) Trimethoprim wurde eben prä-
feriert eingeordnet, weil man dort keine Erweite-
rung des Wirkungsspektrums sieht. Man kann das 
diskutieren, weil die Substanzen beide setzen 
durchaus an verschiedenen Stellen der Bakterien 
an, sodass man vielleicht sagen könnte, man hat 
hier unterschiedliche Angriffspunkte, auf die sich 
Resistenzen entwickeln könnten. Aber es werden 
nicht verschiedene Keime dadurch angegriffen. 
Deshalb ist es präferiert eingeordnet worden. 
 
Der Vorsitzender: Vielen Dank Frau Dr. Schüller 
(BfT). Und das Wort hat Frau Dr. Kersten. 
 
Abg. Dr. Franziska Kersten (SPD): Noch ganz kurz 
an Herrn Prof. Dr. Pletz. Ich weiß, dass es damals 
an der niederländischen Grenze … Also alle, die 
aus dem Landkreis Heinsberg nach Niederlanden, 
die wurden - egal, ob sie Landwirt oder Tierärzte 
waren, - die wurde alle abgestrichen. Warum wird 
das in deutschen Krankenhäusern nicht stärker dif-
ferenziert, dass da jeder mit einem Abstrich einmal 
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reinkommt? Und sich vielleicht an den niederlän-
dischen Modellen sich zu orientieren, wäre das 
eine Idee? 
 
Der Vorsitzender: Herr Prof. Dr. Pletz, bitte schön. 
 
Prof. Dr. Mathias Pletz: Also mittlerweile wird das 
(überall) gemacht (, muss man sagen). Das (Wie 
konsequent) hängt sicherlich so ein bisschen von 
der Inzidenz (und Resistenzrate) ab. (Also wir hat-
ten) was MRSA angeht (oder die Resistenzraten 
sind wir) mittlerweile bei unter fünf Prozent (Resis-
tenzrate) bei uns in der (unsere) Klinik. Das (die 
Resistenzrate) ist (also bei uns) in den letzten Jah-
ren (von) 13 (bis) 14 Prozent auf fünf Prozent zu-
rückgegangen. Dann überlegt man, (ob man das ge-
nerell MRSA Screening aufrecht erhält,) weil das 
auch Mehrkosten sind, (und) das Personal be(aus-
)lastet. Aber generell wird in deutschen Kliniken 
sehr viel gescreent sowohl auf MRSA mit dem Na-
senabstrich als aber (auch) auf die ESBL-Bildner 
mit dem Rektalabstrich. 
 
Der Vorsitzender: Vielen Dank Prof. Dr. Pletz. Frau 
Stamm-Fibich, bitte schön. 
 
Abg. Martina Stamm-Fibich (SPD): Vielen Dank 
Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Herrn 
Dr. Wilms-Schulze Kump. Wie stehen Sie zu einer 
verpflichtenden Einführung eines Antibiogramms 
als Voraussetzung für den Einsatz von kritischen 
Reserveantibiotika, orientiert an der Empfehlung 
der WHO für lebensmittelliefernde Tiere? 
 
Der Vorsitzender: Herr Dr. Wilms-Schulze Kump, 
bitte schön. 
 
Dr. Andreas Wilms-Schulze Kump: Die gibt es 
schon. Wenn wir ein Reserveantibiotikum einset-
zen, müssen wir einen Resistenztest machen. 
 
Abg. Martina Stamm-Fibich (SPD): Gibt es schon? 
Und wo steht die? 
 
Der Vorsitzender: Vielen Dank. Und wir fahren 
gleich wieder fort mit der (Fraktion der) SPD. Wer 
stellt die nächste Frage? Kollegin Stamm-Fibich, 
bitte schön. 
 
Abg. Martina Stamm-Fibich (SPD): An die Frau 
Dr. Kuiper (NMELV) hätte ich gerne noch eine 

Frage gerichtet. Und zwar die bisherigen Maßnah-
men zur Reduktion des Antibiotikaeinsatzes in der 
Geflügel- und Kälbermast haben bisher nicht zu  
einer wesentlichen Verbesserung der Situation ge-
führt. Welche Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht not-
wendig, um eine Verbesserung zu erreichen? Und 
erhoffen Sie sich mit dem vorliegenden Gesetzent-
wurf eine Verbesserung der Situation? 
 
Der Vorsitzender: Frau Dr. Kuiper (NMELV), bitte 
schön. 
 
Dr. Heidi Kuiper (NMELV): Ja, das ist eine schwie-
rige Frage. Warum gab es den Erfolg nicht beim Ge-
flügel, den es in der Schweinehaltung gab? Also, da 
werden verschiedene Faktoren diskutiert. Ich wür-
de da gerne nochmal auf meine adjustierte Thera-
piehäufigkeit zurückkommen. Ich glaube, wir hät-
ten da eine Möglichkeit, dass wir zu mindestens 
mehr von den schlechten Geflügelbetrieben erwi-
schen, weil eben in der Vergangenheit Abgänge 
nicht gemeldet worden sind und man sich schön 
rechnen konnte. Das ist dann nicht mehr der Fall. 
Ansonsten ist es vielleicht auch beim Geflügel so, 
dass ja Lieferbeziehungen bestehen und die Eltern-
tiere nicht so gesund sind und man dann einfach 
auch nichts machen kann, wenn die kranken Tiere 
in den Stall kommen und man sie dann behandeln 
muss. Und dann sind wir auch wieder beim Thema 
Tiergesundheit. Wenn die Elterntiere gesund sind, 
dann sind auch die Tiere im Stall gesund. Und das 
Zweite waren die kranken Kälber. Das ist halt der 
Crowding-Effekt, wenn es von verschiedensten Hö-
fen die Kälber in jungen Lebenswochen zusammen 
gesteckt werden, dann ist das wie im Kindergarten: 
der eine bringt Schnupfen und der andere bringt 
Husten mit. Und wenn sie da zusammen stehen, 
werden sie erst einmal alle krank. 
 
Der Vorsitzender: Ja, vielen Dank Frau Dr. Kuiper 
(NMELV). Wir haben noch ein bisschen Zeit. Kolle-
gin Dr. Kersten, bitte schön. 
 
Abg. Dr. Franziska Kersten (SPD): Dann die Frage 
an Herrn (Dr.) Wilms-Schulze Kump bitte nochmal. 
Weil Sie haben gerade so reagiert, als ob Sie da 
noch was zu sagen würden. 
 
Der Vorsitzender: Herr Dr. Wilms-Schulze Kump, 
bitte schön.
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Dr. Andreas Wilms-Schulze Kump: Ein bisschen 
Statistik. Kälber und auch Schweine werden nicht 
so häufig eingestallt wie Hähnchen. Ein Hähnchen-
bestand wird achtmal im Jahr, neunmal im Jahr 
eingestallt. Und wenn ich dann immer eine Dotter-
sackentzündung behandele, ist das natürlich mal 
acht. Mehr ist das nicht. Deswegen ist das so hoch. 
Und wenn ich neun Durchgänge mache, ist es noch 
höher. Ganz einfach. Also, sie sind nicht schlech-
ter, sie werden häufiger belegt. 
 
Der Vorsitzender: Vielen Dank. Und Frau Dr. Ker-
sten schnell die nächste Frage. Bitte schön. 
 
Abg. Dr. Franziska Kersten (SPD): Eine abschlie-
ßende Frage an Frau Dr. Fuchs (BTK). Sie nannten 
die Tiergesundheitsdatenbank. Ich bin da auch ein 
Fan von und bin da auch Berichterstatterin für. 
Was fehlt dazu, dass wir die gut hinkriegen? Dass 
wir da die vernünftigen Daten koordiniert erfassen? 
Weil ich das durchaus als einen Weg aus diesem 
Dilemma, was wir vielleicht haben, sehe.  
 
Der Vorsitzender: Frau Dr. Fuchs (BTK), bitte 
schön. 
 
Dr. Iris Fuchs (BTK): Vielen Dank. Die Tiergesund-
heitsdatenbank, wenn wir sie anschauen bei der 
Milch, Milch MLP-Daten bei Milchprüfung z. B., 
die landen bei Landeskontrollverband (LKV). Wir 
haben zwar in Bayern auch die pro-Gesundheitsda-
tenbank und diese Daten landen hauptsächlich ex-
klusive beim Kollegen Schmaußer natürlich, dann 
nicht bei den Tierärzten. Da sind Klauenbefunde 
drin, da sind Euterbefunde drin usw. Und die müs-
sen natürlich den Tierärzten zur Verfügung gestellt 
werden. Wenn ich dann sehe, was dann an Zell-
zahl-Klassen miserabel ist, dann weiß ich ganz ge-
nau, hallo die Waldfee, da müssen wir jetzt endlich 
mal in die Puschen kommen und was machen. Und 
lassen mal gucken und untersuchen, was ich denn 
für ein Keimchen drin habe z. B. mit einem Resis-
tenztest. Insofern ist es so, dass bestimmte Daten da 
reingehen. Die Landwirtschaft hat immer so ein 
bisschen Panik, so nach dem Motto, die Datenfrei-
gabe. Ich meine, die Landwirtschaft, die gibt die 
Daten an die landwirtschaftlichen Verbände, die 
sie sehr wohl weitergeben usw. Aber nichtsdesto-
trotz Schlachthofdaten, Tierkörperbeseitigungsan-
stalt (TBA)-Daten, Antibiotikadaten und diese Da-
ten, die ich dann noch hab, z. B. jetzt in der Milch 

eben, und da muss ich dann alles rein tun, aber ich 
brauche, ich sag jetzt mal zehn Punkte, die ich fest-
zurre, wo ich dann eine Risikobewertung machen 
kann, wo ich dann frühzeitig dann einschreiten 
kann. Und das ist das A und das O. Weil es bringt 
ja nichts, wenn die Tiere dann erst bei der TBA 
landen und dann haben wir die Aufzeichnungen, 
dass die belegen, dass eigentlich vor einem halben 
Jahr was war. Und dann habe ich die Probleme 
eben übersehen und diese Tiere dürfen nicht ent-
stehen. Danke. 
 
Der Vorsitzender: Vielen Dank Frau Dr. Fuchs 
(BTK). Gibt es noch eine Frage von der (Fraktion 
der) SPD? Dann hätten wir mit der ersten Runde 
wieder die Zeit reingeholt. Dann kommen wir zur 
nächsten Fraktion der CDU/CSU. Und das Wort hat 
Dieter Stier. 
 
Abg. Dieter Stier (CDU/CSU): Ja, vielen Dank Herr 
Vorsitzender. Dann würde ich mal weitermachen 
mit dem DBV. Lieber Herr Fechler, die Antibiotika-
datenerfassung soll ja nicht nur für Tiere gelten, die 
dem Antibiotikaminimierungskonzept unterliegen, 
sondern weit darüber hinaus auch für alle Rinder, 
Schweine, Hühner und Puten, unabhängig von der 
Nutzungsart. Sehen Sie denn hier überhaupt die 
Notwendigkeit für dieses Vorhaben? Wie beurteilt 
das der DBV? 
 
Der Vorsitzender: Die Frage ging an den DBV. Herr 
Fechler, bitte schön. 
 
Roger Fechler (DBV): Ja, die Frage kann man sich 
natürlich stellen. Wenn ich recht überlege, als die 
staatliche Datenbank 2014, meine ich, gestartet ist, 
hieß es, dass die Resistenzproblematik, insbeson-
dere bei den Mastverfahren, gegeben war. Und in 
anderen Bereichen, vor allen Dingen auch bei 
Milch, zumal das ein Sektor ist, das wurde auch 
schon angesprochen, der sehr gut täglich überprüft 
wird, dort wenig gegeben ist, so dass man da viel-
leicht die Frage durchaus stellen kann. Nur aktuell, 
glaube ich, stellt sie sich nicht, wenn das EU-Recht 
das vorgibt, dann werden wir erstmal nicht aus der 
Nummer herauskommen und werden jetzt nur gu-
cken müssen, dass wir dort einen praktikablen Weg 
finden. 
 
Der Vorsitzender: Vielen Dank Herr Fechler (DBV). 
Und Dieter Stier, bitte schön.
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Abg. Dieter Stier (CDU/CSU): Dann würde ich 
gleich mal fortsetzen. Es gibt ja seit zehn Jahren das 
Antibiotika-Monitoring im QS-System. Würden Sie 
nicht sagen, praktische Vorteile und Vergleichbar-
keit überwiegen auch hier? Wenn bei der Festle-
gung der Kategorien und der Art der Meldung der 
Nutzungsarten dieses System auch übernommen 
worden wäre? 
 
Der Vorsitzender: Herr Fechler (DBV), bitte schön. 
 
Roger Fechler (DBV): Ja, das ist wirklich eine sehr 
gute Frage, die wir uns auch immer wieder gestellt 
haben. Warum hat man die staatliche Datenbank 
überhaupt ins Leben gerufen, wenn es doch das 
QS-System schon gab und auf dem Weg war? Ich 
hatte seiner Zeit mitgenommen, dass man da nicht 
gewillt ist mit der Wirtschaft, ich drück mich da 
mal vorsichtig aus, zusammenzuarbeiten. Und ich 
muss zugeben, dieser Eindruck hat sich in den letz-
ten Jahren nochmal weiter verstärkt, bis hin zum 
Thema Tiergesundheitsdatenbank, was gerade auch 
schon angesprochen worden ist. Wir finden das 
ausgesprochen schade. Ich glaube, dass man da 
wirklich mehr erreichen könnte. Es gab und gibt 
auch noch sehr gute Gespräche zwischen QS und 
der sog. Arbeitsgruppe Fleisch- und Geflügel-
fleischhygiene und fachspezifische Fragen von Le-
bensmitteln tierischer Herkunft der Länderarbeits-
gemeinschaft Verbraucherschutz (AFFL-Gruppe) 
was jetzt nicht Antibiotika, aber Schlachtbefundda-
tenbank angeht. Also da sind ja gute Ansätze da. Es 
gibt sogar in einigen Bereichen Kreisveterinäre, die 
dann, das ist projektbezogen, die dann aber natür-
lich nach Datenfreigabe durch den Landwirt die 
QS-Datenbank nutzen, um dann ihre Kontrollen ri-
sikoorientiert durchzuführen. Also diese Möglich-
keiten gibt es. Ich frage mich auch, warum das 
nicht stärker eingesetzt wird und man sich da viel-
leicht den einen oder anderen Aufwand sparen 
kann und auch schneller in der eigentlichen Sache 
vorankommen kann. Also beispielsweise wertet die 
QS-Datenbank oder wirft ja schon ein Tiergesund-
heitsindex raus, wo Antibiotikadaten mit Schlacht-
befunddaten verrechnet werden. Also diese Hin-
weise werden ja schon dort gemacht und werden 
an die Betriebe auch gegeben. Wir sind da eigent-
lich gut unterwegs und ich würde mir wünschen, 
dass jetzt auch beim weiteren Vorgehen man viel-
leicht diesen Faden nochmal aufnimmt und über-

legt, welche Win-Win-Situation man daraus entwi-
ckeln kann. Und ganz wichtig wäre eben die An-
passung auch, dass die Datenschnittstelle (möglich 
ist), das ist das Allerwichtigste. Aber vielleicht 
kann man sogar noch einen Schritt weitergehen. 
Das wäre wirklich super. 
 
Der Vorsitzender: Vielen Dank Herr Fechler (DBV). 
Und das Wort hat wieder Kollege Stier. 
 
Abg. Dieter Stier (CDU/CSU): Vielen Dank. Ich 
würde jetzt nochmal zu den Tierärzten kommen. 
Sowohl an die Kammer als auch an Herrn 
Dr. Schmaußer (bpt) und auch an Herrn (Dr.) 
Wilms-Schulze Kump die Frage richten. Für Coli-
stin, Fluorochinolone und Cephalosporine der drit-
ten und vierten Generation wurde ja dieser Wich-
tungsfaktor drei in das Antibiotikaminimierungs-
konzept aufgenommen. Wie bewerten Sie denn die-
sen Wichtungsfaktor? Halten Sie ihn für angemes-
sen? Sie müssen nicht alle drei das Gleiche sagen. 
 
Der Vorsitzender: Die Frage ging an drei Sachver-
ständige. Wer macht den Anfang? Frau Dr. Fuchs 
(BTK). 
 
Dr. Iris Fuchs (BTK): Ich halte da gar nichts davon. 
Also es ist so, wenn man Cephalosporine braucht, 
dann braucht man sie einfach, so. Aber das dann so 
zu verteufeln, ich habe es Ihnen vorhin schon ge-
sagt, ich halte es auch nicht für erforderlich, dass 
bei jedem Trockenstelle oder Eutertube, dass da Ce-
phalosporine verwendet werden. Es gibt welche, 
die verwenden die. Es muss aber nicht sein, d. h. 
wenn ich die verwende, der Einsatz darf ruhig rest-
riktiver werden, ist überhaupt kein Thema. Aber 
wenn ich sie verwenden muss nur zur Gesunder-
haltung der Tiere. Ich sage mal, wenn wir jetzt di-
verse Wirkstoffe hervorschwören, so nach dem 
Motto, die sind schlecht. Ich habe da große Beden-
ken. Wer ruft da noch einen Tierarzt an für eine 
Therapie? Dann kommen die Globuli-Schmeißer 
wieder in den Stall usw. nach so einem Wochen-
endkurs, die dann die Euterentzündungen dann be-
handeln usw., das ist gegen den Tierschutz. D. h. 
für die Tiergesundheit restriktiver Einsatz, Antibio-
gramm, ist überhaupt kein Problem bei der Milch 
usw. Ich weiß ganz genau, was ich einsetzen muss 
und da eine Schraube aber noch reinzuziehen, dass 
ich sage, wenn ich in diesem Antibiogramm oder 
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diesem Resistenz(test) auch noch andere funktio-
nable Antibiotika habe, dann habe ich die zuerst zu 
nehmen, als dann diese hochkritischen Stoffe. 
Danke. 
 
Der Vorsitzender: Vielen Dank Frau Dr. Fuchs 
(BTK). Und wir fahren fort mit Herrn Dr. Schmau-
ßer (bpt), bitte schön. 
 
Dr. Michael Schmaußer (bpt): Nur einen kurzen 
Zusatz dazu, geht im Prinzip in die gleiche Rich-
tung. Ich habe nichts gegen einen restriktiveren 
Einsatz, wie gesagt. Wir verbrauchen im Euterbe-
reich überhaupt keinen der genannten mehr. Das 
ist nicht nötig, da gibt es genügend Alternativen. 
Da habe ich auch keine Angst davor, in Zukunft 
noch welche zu haben. Das Problem ist nur, es gibt 
Rechenmodelle, wonach ich gerade Makrolide z. B. 
Fluorochinolone anwenden kann mit einem gerin-
geren Therapieindex hinten raus als mit einem 
Standardantibiotikum. Je nachdem, wie ich es ein-
setze. Und danach mich richten zu müssen, nur 
weil wir quasi damit weniger Gefahr laufen den 
Maßnahmenplan bekommen, das ist nicht Tierme-
dizin. 
 
Der Vorsitzender: Vielen Dank Herr Dr. Schmaußer 
(bpt). Und jetzt kommt Herr Dr. Wilms-Schulze 
Kump. 
 
Dr. Andreas Wilms-Schulze Kump: Ja, nach unse-
rem Gesetz (, das) ist die tierärztliche Hausapothe-
kenverordnung gehören ja nur die Cephalosporine 
und das Enrofloxacin zu den Reserveantibiotika. 
Colistin ist ja nach WHO wohl ein Reserveantibioti-
kum. Cephalosporine werden beim Geflügel nie-
mals eingesetzt. Es gibt für Geflügel keine Cepha-
losporine. Ganz einfach. Da können wir schon mal 
drauf sagen, wir verzichten also nicht drauf, son-
dern wir haben sie gar nicht. So. Und beim Colistin 
habe ich ja vorhin schon gesagt, da halte ich es 
auch eben für richtig und anders geht es auch gar 
nicht. Da machen wir Resistenzteste und nur dann, 
wenn nichts weiter geht als Colistin, dann setzen 
wir Colistin ein.  
 
Der Vorsitzender: Vielen Dank Herr Dr. Wilms-
Schulze Kump. Wenn Sie Ihr Mikro(fon) ausschal-
ten würden. Dann fahren wir fort mit Kollege Stier.  

Abg. Dieter Stier (CDU/CSU): Die Frage hatte ich 
nicht verstanden. Halten Sie den Wichtungsfaktor 
so für richtig oder nicht? 
 
Dr. Andreas Wilms-Schulze Kump: Den halte ich 
nicht für notwendig. Wenn er kommt, wäre mir 
auch scheißegal auf Deutsch. Das gilt ja dann für 
alle. Aber wir brauchen ihn nicht. Da ist der Land-
wirt ja schon genügend gemaßregelt dadurch, dass 
er natürlich diesen Resistenztest machen muss und 
er möchte kein Colistin einsetzen. 
 
Der Vorsitzender: Ich möchte nur kurz wegen dem 
Verständnis. Mir geht es nicht darum, dass ich 
mich gerne reden höre. Es geht nur um die Auf-
zeichnung, weil wenn da die Stimmen durchwech-
seln, dann kann man das in der Aufzeichnung 
nicht mehr nachvollziehen, wer denn was gesagt 
hat. Deshalb ist immer meine Worterteilung eigent-
lich, die mag man als störend empfinden, aber die 
ist halt vom Ablauf her notwendig. Bitte um Ver-
ständnis. Kollege Stier, bitte schön. 
 
Abg. Dieter Stier (CDU/CSU): Danke, ich mache 
nochmal weiter. Herr Fechler, der DBV nochmal, 
der Meldeweg - und das könnte man eigentlich 
auch die Tierärzte fragen - soll ja künftig sich aus-
schließlich an einer digitalen Arbeitsweise ausrich-
ten. Ich will mal auf die aktuelle Zeit zukommen. 
Wie bewerten Sie denn diese Festlegungen vor dem 
Hintergrund der Gefährdung kritischer und damit 
auch digitaler Infrastrukturen, dass das in der letz-
ten Zeit ganz erheblich zugenommen hat? Und 
glauben Sie, dass es auch noch eine analoge Alter-
native geben sollte? 
 
Der Vorsitzende: So, die Frage ging an Herrn Fech-
ler (DBV), bitte schön. 
 
Roger Fechler (DBV): Ja, da fragen Sie jetzt jeman-
den, der sehr gerne digital arbeitet. Insofern muss 
ich jetzt genau überlegen, wie ich die Antwort for-
muliere. Ich glaube, man muss sie ein wenig diffe-
renzieren. Das eine ist der von Ihnen angesproche-
ne mögliche oder die Gefährdung der digitalen In-
frastruktur. Ich möchte mal ganz salopp sagen, ich 
glaube, wenn die (Infrastruktur) angegriffen wird, 
haben wir andere Probleme, als dass die Daten in 
die Antibiotikadatenbank kommen. Dann, wenn 
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Strom ausfällt oder andere Dinge, ich glaube dann 
(haben wir ganz andere Probleme). Das wäre für 
mich jetzt nicht der Punkt, sage ich mal. Aber, man 
muss natürlich schon überlegen, vielleicht auch ge-
rade mit Blick, dass wir ja eine gewisse Zeitvorgabe 
haben, um das Gesetz auch umzusetzen oder mög-
lichst schnell, auch um nicht bei der EU Anlass 
(eine Anlastung) dann als Folge zu haben, muss 
man natürlich schon überlegen, ob das zumindest 
für einen Übergangszeitraum ein Weg sein sollte, 
den man mit anbietet. Ich schaue aber auch noch-
mal zu den Kollegen von der Tierärzteschaft, weil 
es betrifft ja beide, Landwirtschaft und die Tierärz-
teschaft. Wie gesagt, ich finde es prima, digital zu 
arbeiten, aber ich bin nun nicht der Maßstab hier. 
Und es gibt gerade in der Landwirtschaft, aber auch 
bei den kleineren Betrieben, aber auch sicherlich in 
der Tierärzteschaft mögen die Kollegen noch etwas 
dazu sagen, durchaus Betriebsleiter, die da doch 
den analogen Weg zumindest zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt noch favorisieren oder sich noch nicht 
auf digital eingestellt haben. Insofern wäre das si-
cherlich ein guter Gedanke, zumindest im Über-
gang zu überlegen, kann man damit vielleicht auch 
die Dinge beschleunigen? Dass man diesen Betrie-
ben dort den Weg erleichtert. Danke. 
 
Der Vorsitzende: Vielen Dank Herr Fechler (DBV). 
Und jetzt kommt wieder Kollege Stier. 
 
Abg. Dieter Stier (CDU/CSU): Eine schaffen wir 
vielleicht noch. Dann würde ich mich nochmal der 
Behörde in Niedersachsen zuwenden. Der Gesetz-
entwurf hat ja in seiner Stellungnahme des Bundes-
rates - ich will das mal ganz allgemein fragen, 
wenn ich hier sehe - eine ganze Menge Änderungs-
bedarf hervorgerufen. Die Bundesregierung lehnt in 
ihrer Gegenäußerung Vieles davon ab. Halten Sie, 
würde ich jetzt Frau Dr. Kuiper (NMELV) nochmal 
fragen, den Gesetzentwurf insgesamt so für ange-
messen? Und dann sagten Sie in Ihrem Eingangs-
statement, wenn ich es richtig verstanden habe, 
wer melden muss, macht Fehler. Wir sind ja dabei, 
Bürokratie möglichst abzubauen, hier helfen wir 
also entweder dem Tierarzt oder dem Landwirt 
über. Wem würden Sie denn mehr Bürokratie glau-
ben, noch überhelfen zu können? Oder wo würden 
Sie eher sehen, dort könnte man noch etwas ma-

chen? Das will ich ganz allgemein zum Schluss fra-
gen. Danke. 
 
Der Vorsitzende: Ja, vielen Dank Kollege Stier. Frau 
Dr. Kuiper (NMELV), Sie haben das Wort. 
 
Dr. Heidi Kuiper (NMELV): Jetzt muss ich überle-
gen, ob ich das alles beantworten kann. Also wem 
können wir Bürokratie nehmen?  Das ist, glaube 
ich, ein bisschen schwierig zu beantworten. Das, 
was wir mit der EU-Verordnung umsetzen müssen, 
da kommen wir ja nicht drum rum und das ist der 
große Batzen, den wir irgendwo aufnehmen müs-
sen. Und das wird, glaube ich, in der Zukunft rela-
tiv einfach bei den digitalen Praxen, die Behand-
lungen in die Praxis-Software eingeben, dann er-
folgt die Rechnungsstellung und mit einem Knopf-
druck und einer Schnittstelle gehen die Daten weg. 
Für die älteren Praxen, die noch eine Karteikarte 
haben, wird es wirklich schwierig werden. Aber da 
können wir ja nichts dran machen. Das ist ja natio-
nal nicht mehr zu regeln. Das ist ja einfach Umset-
zung der EU-Verordnung. Und dann Fehler, ja, 
Fehler passieren auf allen Ecken und Enden (bei). 
Gemerkt haben wir (die) Fehler jetzt bei der Kon-
trolle des Antibiotikaminimierungskonzepts, eben 
bei der falschen Berechnung der Therapiehäufig-
keit. Und das sind auch nicht unbedingt die Daten, 
die dann noch zum BfR gehen, sondern das passiert 
schon vorher, dass z. B. Therapiehäufigkeiten gar 
nicht berechnet werden können, weil Eingaben 
nicht korrekt gelaufen sind. Und ich glaube, die 
dritte Frage habe ich vergessen? Ach so, ja das 
(zum) Paket insgesamt, würde ich sagen, (geht) mit 
der Gegenäußerung zusammen, können wir damit 
leben. Das ist aber sportlich. 
 
Der Vorsitzende: Vielen Dank. Und damit kommen 
wir zur Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Frau 
Mayer bitte schön. 
 
Abg. Zoe Mayer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Eine 
kurze Frage an Prof. Dr. Pletz was Kombipräparate 
angelangt. Können Sie das aus Humanperspektive 
bewerten, ob es aktuell Sinn macht, diese Kom-
bipräparate auch höher zu gewichten oder sagen 
Sie, Kombipräparate kann man eigentlich nutzen 
wie einfache Präparate?
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Der Vorsitzende: Herr (Prof.) Dr. Pletz, bitte schön. 
 
Prof. Dr. Mathias Pletz: Das ist eine komplexe 
Frage, weil (, wie gesagt,) das Kombipräparat erwei-
tert das Spektrum. In der Regel sind das Betalactam 
- Betalactamasen inhibitor-Kombinationen. Manch-
mal kann man wirklich mit dem, bei Streptokokken 
z. B., mit dem) Betalaktam (oder ohne den Betalac-
tamasen inhibitor) (allein) gut arbeiten, aber gene-
rell würde ich das so sehen, wie meine tierärztli-
chen Kollegen, dass es (ein separates Erfassen) nur 
(irgendwie sozusagen die) Dokumentationen ver-
kompliziert. Also ich würde das als eine Substanz 
(sozusagen) werten und nicht anders gewichten. 
 
Der Vorsitzende: Vielen Dank Herr Dr. Pletz. Und 
da habe ich jetzt …  
 
Abg. Dr. Paula Piechotta (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Dr. Piechotta heiße ich. 
 
Der Vorsitzende: Bitte schön. 
 
Abg. Dr. Paula Piechotta (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Ja, vielen Dank. Auch von mir nochmal und 
schon mit der Erklärung vorneweg, dass ich auch 
eher aus der humanmedizinischen Perspektive 
frage. Frau Dr. Fuchs (BTK), Sie hatten gerade ge-
sagt, Sie sehen den Wichtungsfaktor sehr kritisch. 
Sie sagen aber gleichzeitig, dass Wirkstoffklassen, 
wie von Ihnen angesprochen, die aktuell mit dem 
Wichtungsfaktor versehen werden sollen, tatsäch-
lich restriktiver eingesetzt werden sollen. Deswe-
gen von mir die Frage, wenn es nicht über den 
Wichtungsfaktor erreicht werden soll, was wäre 
dann aus Ihrer Sicht tatsächlich sinnvoller, um hier 
tatsächlich einen sehr fundierten und nachhaltigen 
Rückgang im Einsatz dieser Antibiotika in der Tier-
haltung zu erreichen? Weil ich bin mir durchaus 
bewusst, dass kein ärztlicher Kollege und keine 
ärztliche Kollegin das schön findet, wenn gefühlt 
die Therapiefreiheit eingeschätzt wird. Aber wir 
müssen hier natürlich auch solche Aspekte wie 
Therapiefreiheit wichten gegenüber dem allgemei-
nen Interesse, dass wir mehr Tiergesundheit und 
mehr Menschengesundheit an der Stelle brauchen. 
Und dieser Kulturwandel ist sicherlich sehr 
schwierig. Aber da würde mich nochmal Ihre Ant-
wort interessieren. Und dann gleich anschließend 
an Herrn Dr. Pletz aus humanmedizinischer Per-

spektive. Ist aus Ihrer Sicht der Wichtungsfak-
tor drei an der Stelle nicht vielleicht sogar zunied-
rig angesetzt oder wie würden Sie das bewerten? 
 
Der Vorsitzende: Ja, vielen Dank, Frau Piechotta. 
Die erste Frage ging, wenn ich es richtig mitbekom-
men habe, an Frau Dr. Fuchs (BTK) und dann an 
Herrn (Prof.) Dr. Pletz. Frau Dr. Fuchs bitte schön. 
 
Dr. Iris Fuchs (BTK): Ja, zu der Frage hinsichtlich 
Einsatz weiter runterfahren. Nochmal, ich habe das 
jetzt schon mehrmals betont, wir müssen die 
Krankheitsursachen runterfahren. Dann brauchen 
wir sie nicht. Wir haben aber auch ein Problem, 
dass wir mit der Verfügbarkeit von den Antibiotika 
zu kämpfen haben. Wenn wir uns diese Rohstoff-
knappheit anschauen, wir würden viel öfters gerne 
mal einfache Penicilline einsetzen, wenn wir sie 
denn hätten. Und das ist ja die große Krux, dass ja 
da immer so viele, ja Faktoren, in der Praxis zusam-
menspielen, wo man sagt, wir würden jetzt gerne, 
aber jetzt haben wir wieder das nicht, also jetzt ist 
das nicht lieferbar und es würde dann eben auch 
für die Meldeverpflichtung richtig schön werden, 
wenn das eine Antibiotikum von der Firma nicht 
da ist, dann haben wir eine andere Packungsgröße 
von der Firma, aber mit dem gleichen Wirkstoff 
usw. usf. Die Therapiefreiheit, ich sage immer, eine 
gute veterinärmedizinische Praxis sollte eigentlich 
jeder Tierarzt betreiben, und zwar auch dahinge-
hend, dass er eben diese Aufklärung beim Landwirt 
auch macht. Ich sehe da auch noch guten Verbes- 
serungsbedarf mit den Landwirtinnen und Land-
wirten zusammen, dass hier auch geschult wird, 
und zwar nicht die Landwirte beim Einsatz von 
Antibiotika, sondern warum der Tierarzt sagt, du 
nimmst jetzt das oder ich nehme jetzt das und es 
gibt dann einfach nichts mehr anderes. Man kann 
da noch einiges machen. Die Therapiefreiheit, ich 
will es nicht einmal zur Therapiefreiheit zählen, 
sondern ich sage einfach, es ist die gute veterinär-
medizinische Praxis, wo ich anhand der Antibio-
gramme ganz einfach weiß mit der Staffelung, erst 
das einfachste Antibiotikum und wenn das nicht 
mehr hilft, dann eben erst das andere herzuneh-
men. Und vorher die Prävention betreiben, weil wir 
reden jetzt die ganze Zeit über Eingabe, Eingabe, 
Eingabe, wir könnten noch so viel reduzieren, dass 
wir gar nicht so viel eingeben müssten. 
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Der Vorsitzende: Vielen Dank Frau Dr. Fuchs (BTK) 
und jetzt Herr (Prof.) Dr. Pletz. Bitte schön. 
 
Prof. Dr. Mathias Pletz: (Also was den Wichtungs-
faktor angeht,) ich hatte es im Eingangsstatement 
schon (mal) gesagt: Generell selektioniert ein Anti-
biotikum Resistenz gegen sich selbst, aber es gibt 
auch das Phänomen der Ko-Selektion. Bestimmte 
Antibiotika selektieren auch andere (zusätzlich 
weitere) Resistenzen. Was ich gerade gelernt habe, 
ist, dass z. B. Cephalosporine bei Geflügel kaum 
eingesetzt werden - sagten Sie zumindest (, gar 
nicht eingesetzt) -  und trotzdem gibt es die Stu-
dien, die zeigen, dass massenweise ESBL-Bakte-
rien, die eigentlich Cephalosporine-resistent sind, 
auf dem Hähnchenfleisch zu finden sind. Woran 
liegt das? Das kann nur an der Ko-Selektion liegen. 
Und deswegen sind aus meiner Sicht eigentlich  
(v. a.) die Fluorochinolone (sozusagen) aus ökologi-
scher Perspektive sogar noch gefährlicher (viel-
leicht) als das Colistin, weil sie eben einen Kollate-
ralschaden auch bei anderen Antibiotikaklassen 
machen (verursachen). Ich habe im Vorgang auch 
mit Wissenschaftlern gesprochen, die diesen Über-
trag von Lebensmittel auf Menschen über Jahre hin-
weg in Studien untersucht haben, und die haben 
auch unisono gemeint, dass die Fluorochinolone (ja 
eigentlich) die kritischste Arzneimittelklasse sind. 
Die (Fluorochinolone) bleiben auch sehr lange in 
der Umwelt erhalten (sozusagen), sie werden nicht 
schnell abgebaut. (Also) das ist sicherlich ein gro-
ßes Problem. Und wenn ich (mir) noch eine Bemer-
kung gestatten darf: Was Sie immer wieder auch ge-
sagt hatten mit dem Resistogramm (, ein Phäno-
men, was oder) (und den Einfluss auf die Auswahl 
eines Antibiotikums): Ein Mechanismus, den wir in 
der Humanmedizin (jetzt) auch nutzen, ist (es gibt) 
das sog.  Selective reporting, bei dem auf dem Re-
sistogramm bereits für den Endverbraucher die 
Substanzen ausgewiesen sind, die bevorzugt einge-
setzt werden sollen. Das ist eine ganz (, ganz) einfa-
che Maßnahme. (Da) muss man nur mit dem Mikro-
biologen sprechen, (und) das erfordert (nur) wenig 
Umstellung, wo man aber nach Studienlage (mit 
Selective reporting) einen großen Effekt erreichen 
kann. Danke. 
 
Der Vorsitzende: Vielen Dank. Jetzt haben wir noch 
ein kurze Frage und ein kurze Antwort. Frau 
Dr. Piechotta, bitte schön.

Abg. Dr. Paula Piechotta (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Vorhin fiel auch schon mal das Stichwort 
„geschmeidige Schnittstelle“. Ich fand das sehr 
charmant, aber auch hinreichend unkonkret. Und 
auch vor dem Hintergrund, dass wir natürlich, 
wenn wir jetzt diese Unmengen an Daten erheben, 
mit denen wir einfach eine bessere Übersicht über 
die tatsächliche Lage haben wollen als heute. Und 
das ist ja zwingend notwendig. Es ist natürlich 
auch zwingend, dass die Datenqualität dieser Daten 
hoch ist. Und Sie haben auf die vielen verschiede-
nen Punkte hingewiesen, an denen die Daten mit 
Fehlern versehen werden können. Vor dem Hinter-
grund, wenn Sie eine möglichst einfache, ich zitie-
re nochmal „geschmeidige Schnittstelle“ haben 
wollen, aus Ihrer Sicht, des NMELVs, wer müsste 
die bereitstellen? Und das wäre auch nochmal die 
kurze Frage an Frau Dr. Fuchs (BTK), wer aus Ihrer 
Sicht ggfs. diese einheitliche, digitale Standardlö-
sung, die auch viele vorhandene Daten aufgreift, 
aus Ihrer Sicht anbieten müsste? 
 
Der Vorsitzende: Ja Frau Dr. Kuiper (NMELV), Frau 
Dr. Fuchs (BTK), an Sie beide die Fragen. Schauen 
wir mal, dass Sie eine kurze Antwort hinbekom-
men so mit Blick auf die Uhr. Bitte schön. 
 
Dr. Heidi Kuiper (NMELV): Also die „geschmeidige 
Schnittstelle“ muss nicht unbedingt über QS lau-
fen, sondern die muss vom BMEL oder von irgend-
jemanden beauftragt werden und programmiert 
werden. Und vielleicht gibt es dann zusätzlich 
noch eine eigene Datenbank, vielleicht beim Bun-
desamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsi-
cherheit (BVL). Ich glaube, das ist das, was viele 
Länder sich wünschen. Datenqualität: Wenn man 
die EU-Verordnung umsetzt in der Tierarztpraxis, 
da sehe ich nicht so das große Problem. Uns ging es 
ja meistens eher um das, was in den Beständen 
nicht gemeldet wird. 
 
Der Vorsitzende: Vielen Dank. Frau Dr. Fuchs 
(BTK), bitte schön. 
 
Dr. Iris Fuchs (BTK): Für mich gibt es nur die  
HI-Tier-Datenbank. 
 
Der Vorsitzende: Ja, vielen Dank. Das hat doch ganz 
gut geklappt. Dann kommen wir jetzt zur nächsten 
Fraktion, die FDP. Und ich gebe das Wort dem Kol-
legen Bodtke. Bitte schön.
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Abg. Ingo Bodtke (FDP): Vielen Dank. Ich möchte 
mich nochmals an die BTK wenden, an Frau 
Dr. Fuchs, zum enormen bürokratischen Mehrauf-
wand durch den neuen § 56, der einen Übergang 
der Meldepflicht vom Tierhalter auf den Tierarzt 
vorsieht. Aus Sicht der FDP ist es dem Tierarzt 
nicht zuzumuten, diesen bürokratischen Aufwand 
unentgeltlich zu betreiben. Offen ist deshalb, wer 
die Kosten für diese Zusatzleistung der Veterinäre 
übernimmt. Ebenfalls aus Sicht der FDP ist den 
Tierhaltern eine zusätzliche Kostenbelastung durch 
die neuen Dokumentationspflichten nicht zumut-
bar. Vor dem Hintergrund des von der FDP ange-
strebten Belastungsmoratoriums fordern wir hier 
keine zusätzlichen Belastungen der Tierhalter. Dar-
aus ergibt sich die Frage. Welche Möglichkeit se-
hen Sie aus Sicht der BTK, diesen Mehraufwand 
bei der Datenerfassung auf das von der EU gefor-
derte Mindestmaß zu reduzieren? 
 
Der Vorsitzende: Ja, vielen Dank. Frau Dr. Fuchs 
(BTK) bitte schön. 
 
Dr. Iris Fuchs (BTK): Normalerweise heißt es ja, 
wer anschafft, der zahlt oder wie war das? Wir ha-
ben natürlich jetzt einen Posten in der neuen Ge-
bührenordnung Tier (GOT) drin. Dafür sind wir 
sehr dankbar, aber ich gebe Ihnen vollkommen 
Recht, dass wir nicht noch mehr die Tierhalter be-
lasten darf. Aber die Tierärzte können auch nicht 
zur Sozialhilfestation werden für die Landwirte. 
Das geht auch nicht, weil das nämlich ein erhebli-
cher Zeitaufwand ist. Ich sage es mal anders, wenn 
wir uns generell die Förderwelt in der Landwirt-
schaft anschauen, würde ich mich jetzt sehr freuen, 
wenn z. B. jetzt eine gekoppelte tierärztliche Be-
standsbetreuung wäre usw. mit einem Bestandsbe-
treuungsbetrag o. ä., wo wir dann eben mit solche 
Meldungen dann entsprechend mit machen könnte. 
D. h. ich habe hier ein Gesamtpaket, hier hätten wir 
die Prävention drin, hier hätten wir dann die Mög-
lichkeit drin der gesamten Beratung bis hin zu Ein-
gaben. Und wenn das doch gefördert werden wür-
de, als jetzt hier die Milliarden (Mrd.) nur für den 
Stallbau auszugeben, sondern hier sinnvolle För-
derungen, Fördergelder einfließen würden, da hät-
ten wir dann kein Problem damit. 
 
Der Vorsitzende: Vielen Dank. Kollege Bodtke. 

Abg. Ingo Bodtke (FDP): Vielen Dank. Dafür haben 
Sie schon die nächste Frage mit beantwortet, wer 
die Hochzeit bezahlen soll? Aber es gibt noch eine 
weitere Frage. Gibt es privatrechtliche Lösungen? 
Wie sieht es mit der Rechtssicherheit für die Tier-
ärzte, die letztlich die Verantwortung für die Rich-
tigkeit der vom Tierhalter erhaltenen Daten tragen? 
Steht der Tierarzt da mit einem Fuß im Gefängnis? 
 
Der Vorsitzende: Bitte schön Frau Dr. Fuchs (BTK). 
 
Dr. Iris Fuchs (BTK): Ja, es wurde ja bei der Bun-
destagsdebatte wurde ja gesagt, es ist ja schön, dass 
jetzt das Tiergesundheitsgesetz geändert worden 
ist, weil dann haben wir jetzt endlich mal einen 
Bußgeldtatbestand. Ich finde das jetzt nicht so nett. 
Es ist so, wie gesagt, Sie müssen sich halt darauf 
verlassen, gehen Sie mal in das normale Leben 
rein, müssen Sie, glauben Sie alles, was Ihnen je-
mand vorlegt oder was Ihnen jemand sagt, ich tue 
es nicht. Und insofern ist es natürlich äußerst 
schwierig. Wie sollen die Tierärzte das evaluieren 
können, ob die Angaben vom Tierhalter korrekt 
sind? Insbesondere wie ja auch in diesem wunder-
schönen Bericht dann drin steht, dass hier die Tier-
halter ja gerne eben dann noch das analoge und Pa-
pierverfahren machen usw. und die Überwa-
chungspraxis zeigt dann doch, dass die Kuh Elsa 
doch nicht alles gekriegt hat und die Berta dann 
vielleicht doch noch, was übergeblieben (worden)  
ist. Insofern möchten wir nicht haben, dass die 
Tierärztinnen und Tierärzte hier die Verantwortung 
übernehmen. Ich denke aber auch, Herr Fechler, 
ich glaube, das wäre was, weil in der Landwirt-
schaft die Digitalisierung, wenn ich mir die ganzen 
Boli anschaue im Pansen oder die Bewegungsmel-
dungen, die Fußfesseln usw. Die Landwirtschaft ist 
so digital hervorragend aufgestellt und hat und 
kriegt sogar Fördergelder. Ich würde es sehr begrü-
ßen, wenn hier z. B. dann eben auch noch hinsicht-
lich der Eingabe durch den Tierhalter da auch noch 
was möglich wäre. Das fände ich jetzt eine char-
mante Angelegenheit, weil, wie gesagt, unsere Kol-
leginnen und Kollegen bekommen keine Fördergel-
der. Danke. 
 
Der Vorsitzende: Vielen Dank Frau Dr. Fuchs 
(BTK). Und es fährt fort Kollege Bodtke. 
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Abg. Ingo Bodtke (FDP): Vielen Dank. Also, was 
mir besonders Sorgen bereitet, ist eigentlich, dass 
tatsächlich hier immer wieder auch erwähnt wird, 
welchen Aufwand im Moment z. B. Tierärzte, aber 
auch Tierhalter haben bei der Erfassung von Da-
ten.Und wenn wir dann wissen, dass also, ich kann 
jetzt nur für Sachsen-Anhalt sprechen, dass wir 
etwa 40 Prozent der Arbeitskräfte verlieren und das 
wird bei den Tierärzten nicht anders sein und auch 
bei den Landwirten nicht anders sein, im Durch-
schnitt vielleicht sogar noch etwas höher. Dann 
mache ich mir große Sorgen für alles das, was wir 
zusätzlich einrichten. Natürlich haben wir verstan-
den, dass das, was von der EU kommt, wir machen 
müssen. Aber darüber hinaus müssen wir darauf 
achten, dass wir keine weiteren bürokratischen 
Hürden setzen, die nicht unbedingt nötig sind. Und 
wenn wir es denn schon machen müssen, dann 
stellt sich mir die Frage, wieviel Zeit brauchen wir 
rechtlich für die Umsetzung oder die fachliche Um-
setzung, dass das überhaupt in die Praxis tatsäch-
lich ankommen kann, ohne dass wir jetzt tatsäch-
lich alle dazu führen, dass sie sagen, oh nö, dann 
mache ich hier nicht mehr mit. 
 
Der Vorsitzende: Die Frage ging an? 
 
Abg. Ingo Bodtke (FDP): Die BTK.  
 
Der Vorsitzende: Frau Dr. Fuchs (BTK). 
 
Dr. Iris Fuchs (BTK): Die Kosten, die Sie anspre-
chen. Wenn wir draußen die Welt sehen und ich 
sehe als Amtstierärztin es sehr oft, dass einfach zu 
viele Tiere da sind, obwohl die Tiergesundheit 
nicht passt, die nicht wirtschaftlich sind. Wenn ich 
150 Kühe habe, die zwischen 20 und 25 Liter (l) ge-
ben, wo aber 30 oder 35 drin sind, fahre ich mit 
weniger Tieren besser. Ich habe weniger Futterein-
satz, weniger Arbeitseinsatz und es sind diese ganz 
normalen Sanierungsberechnungen, die ich jetzt als 
Amtstierärztin mit einem Kollegen aus der Groß-
tierpraxis mache, um den Landwirten zu helfen. 
D. h. wir sehen hier durchaus noch Potential von 
20 bis 30 Prozent, wenn wir die Tiergesundheit 
verbessern. Insofern denke ich, dass das, wenn 
dann das Milchgeld dann zwischen 1 500 und 
2 000 Euro im Monat schon mal ein bisschen ge-
stiegen ist, dass man hier dann eben auch noch was 
machen kann. D. h. mit der Verbesserung der Tier-

gesundheit werden wir, wie gesagt, die Ökonomie 
steigern, das ist ganz klar, bei den Betrieben und 
die Zufriedenheit. Und ich möchte es nicht haben, 
dass die Landwirtinnen und Landwirte, da haben 
wir auch schon mehrfach hier auch darüber, auch 
in Bayern dann geredet, hinsichtlich der Überla-
stung haben die psychische Belastung, die sie ha-
ben im Moment, wie es abgeht. Mein Schweine-
mäster, der den besten Stall hatte, der hat sich vor 
sechs Wochen in der Güllegrube umgebracht. Inso-
fern sehen wir die dramatischen Umstände drau-
ßen und wir möchten das einfach vermeiden. Wir 
möchten mit den Landwirtinnen und Landwirten, 
die regionale Produkte hochqualitativ herstellen, 
erhalten. Und insofern, wie gesagt, wollen wir na-
türlich als Tierärzte, die auch Verbraucher/innen 
sind, die Tiergesundheit dahingehend fördern, 
dass, wie gesagt, man ja wird als Tierarzt immer ge-
fragt, wo gehst denn du denn hin zum Einkaufen, 
wo kaufst du dein Fleisch oder deine Milch z. B. 
Also insofern, denke ich mal, haben wir noch ge-
meinsam viel zu tun und ich denke auch, dass wir 
das aber schaffen können. Bloß nicht ins klein, 
klein und nicht nur auf Bundesinstitute hören, die 
Zahlen und Daten und Fakten brauchen. Danke. 
 
Der Vorsitzende: Vielen Dank Frau Dr. Fuchs 
(BTK). Und somit kommen wir zur Fraktion der 
AfD, Kollege Protschka. 
 
Abg. Stephan Protschka (AfD): Danke Herr Vorsit-
zender. Nochmal Frau Dr. Fuchs (BTK). Wenn wir 
schon gerade bei der Machbarkeit sind. Ich glaube, 
wir sind uns alle einig, dass der Antibiotikaeinsatz 
verringert werden sollte. Aber wie bewerten Sie die 
Forderungen, dass antimikrobielle, für einen Bay-
ern schwierig auszusprechen, Arzneimittel unter 
gewissen Bedingungen und bei bestimmten Zeit-
rahmen in einem Tierhalterbetrieb nur noch von  
einem Tierarzt angewendet werden darf? Also, ist 
die Vorgehensweise beispielsweise in einer Geflü-
gelhaltung bei täglicher Trinkwasserapplikation  
oder bei der Schweinehaltung, wo ja der Zeitraum 
der Abgabe länger sein kann, ist das überhaupt 
stemmbar für Sie bzw. Ihre Kollegen unter den 
Tierärzten? Danke. 
 
Der Vorsitzende: Vielen Dank. Frau Dr. Fuchs 
(BTK) bitte schön. 
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Dr. Iris Fuchs (BTK): Eigentlich müsste ich die 
Frage an den Kollegen Wilms-Schulze Kump wei-
tergeben. Aber ich kann sagen, auch von einem gu-
ten Freund, große Schweinepraxis, die sind nahezu 
einmal in der Woche in diesen Betrieben draußen 
und haben das voll im Griff, d. h. im Geflügel- und 
im Schweinebereich funktioniert es sehr gut. Na-
türlich ist es so, dass ich als Tierarzt immer eine 
Behandlungsanweisung gebe und ich muss auch 
den Behandlungserfolg ja kontrollieren und es ist 
das A und das O. Und die Tierärzte, Teil von Ihrer 
Frage bitte nochmal. 
 
Abg. Stephan Protschka (AfD): Ob das eigentlich 
möglich ist für Ihre Tierärzte, täglich zu kontrollie-
ren, wenn es das Amt verlangt? Aber das haben Sie 
ja eigentlich mit „ja“ beantwortet. Aber Sie haben 
gesagt, der Herr (Dr.) Wilms-Schulze Kump soll 
kurz antworten darauf. Wenn Sie ganz kurz darauf 
antworten könnten, dann dürfen Sie ganz kurz 
dazu was sagen. 
 
Der Vorsitzende: Herr Dr. Wilms-Schulze Kump 
bitte schön. 
 
Dr. Andreas Wilms-Schulze Kump: Ja, es gibt sog. 
Leitlinien für die orale Medikation beim Geflügel 
und beim Schwein. Und diese Leitlinien kennt je-
der Landwirt. Und da steht z. B. auch drin, dass 
eine erste Eingabe gemeinsam mit Landwirt und 
Tierarzt gemacht werden muss, d. h. der Tierarzt 
vergewissert sich, dass der Landwirt das auch 
kann. Meistens sind das so Dinge wie, was ver-
stehst du unter Prozentrechnung und Dreisatz, aber 
dann wissen wir, dass er das kann und dann kann 
es auch wirklich. 
 
Der Vorsitzende: Kollege Protschka bitte schön. 
 
Abg. Stephan Protschka (AfD): Dann eine Frage an 
den DBV, Herrn Fechler. Welche Probleme ergeben 
sich für den Nutztierhalter durch die pauschale 
Möglichkeit der zuständigen Behörden, nicht nur 
Anordnungen zu ergänzen, von Maßnahmenplänen 
vorzunehmen, sondern auch Impfungen durchzu-
führen, die Bestandsdichte im Stall zu verringern 
oder die Antibiotika temporär nur von einem Tier-
arzt durchführen zu lassen? Haben Sie da Erfahrun-
gen oder schon Gespräche mit Nutztierhaltern dies-
bezüglich geführt?

Der Vorsitzende: Die Frage ging an den DBV. Herr 
Fechler bitte schön. 
 
Roger Fechler (DBV): Habe ich jetzt tatsächlich 
noch nicht gehabt diese Gespräche. Aber die Sorge 
ist eben da, wenn dann Anordnungen vorgenom-
men werden vor allen Dingen, die dann bis zum 
Ruhen der Tierhaltung geht, dass das doch sehr 
weitgehend ist und unser Wunsch wäre es eben, da 
mit Augenmaß vorzugehen und auch mehr Spiel-
raum einzuräumen, um dann im, auch die Dinge, 
die wir schon gerade diskutiert hatten, mehr Zeit 
für die eigentliche Arbeit im Stall, auf diesem Wege 
diese Fälle überhaupt gar nicht erst möglich zu ma-
chen und insofern dann lieber zu schauen, wie 
kriegt man eine Lösung für den Betrieb hin? 
 
Der Vorsitzende: Vielen Dank. Und es fährt fort 
Kollege Protschka. 
 
Abg. Stephan Protschka (AfD): Ich glaube, Frau 
Dr. Fuchs (BTK) möchte da irgendwas dazu sagen? 
 
Der Vorsitzende: Frau Dr. Fuchs (BTK) bitte schön. 
 
Dr. Iris Fuchs (BTK): Danke schön, und die Anord-
nungen kommen zu spät. Wir müssen die Anord-
nungen vorher treffen, d. h. die Anordnungen, 
wenn wir frisch eine Schwierigkeit sehen von der 
TBA o. ä., wir kriegen die Bilder, wir kriegen die 
Berichte, zack, wir fahren raus usw. und dann se-
hen wir das und dann ordnen wir die tierärztliche 
Bestandsbetreuung auch z. B. in rinderhaltenden 
Betrieben an. Und das hat dann den Erfolg näm-
lich, d. h. ich kann nicht nur hier die Strafzettel 
verteilen, sondern ich will das ja für die Zukunft 
vermeiden, dass diese Tiere entstehen auch als 
Amtstierärztin. Und das haben wir ja eingeführt 
und das hilft sehr viel. Und die Maßnahmenpläne, 
die ja danach kommen dann, da komme ich dann 
raus und mache Anordnungen. Ich muss eigentlich 
eine Kontrolle machen, weil ich, der hat es ja mei-
stens dann schon abgestellt, weil wenn Sie das 
Problem hatten, dann haben Sie das ja schon abge-
stellt, wenn Sie dann den Maßnahmenplan dann 
gehabt haben und dann kommen die Anordnungen 
zu spät und dann mache ich mich als Verwaltung 
lächerlich. 
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Der Vorsitzende: Vielen Dank Frau Dr. Fuchs 
(BTK). Kollege Protschka, keine ... Ach es ist ja 
schon rot. Genau. Wir sind ja schon über der Zeit. 
So, dann kommen wir zur Fraktion DIE LINKE., 
Kollegin Latendorf bitte schön. 
 
Abg. Ina Latendorf (DIE LINKE.): Vielen Dank Herr 
Vorsitzender. Ja, ich möchte nochmal unterstrei-
chen, was hier schon sozusagen an mehreren Stel-
len gesagt worden ist. Das Plädoyer, im Prinzip vor-
her anzusetzen, nicht erst Antibiotika notwendig 
zu machen, sondern eben schon vorher bei der Hal-
tung, beim Tierwohl, bei der Tiergesundheit, so 
dass man sozusagen da auch ein großes Potential 
hat zur Reduktion quasi an der Basis. Insofern noch 
ein Plädoyer, würde ich dafür werben, dass zukünf-
tig die BTK auch in der Zukunftskommission Land-
wirtschaft (ZKL) vertreten ist, wenn sie denn ihre 
Arbeit weiterführt. Wie wir ja nun wissen, sozusa-
gen finde ich schon, dass dieser Berufstand da eine 
gute Vertretung gebrauchen könnte auch mit dem 
Blick auf die Tiergesundheit für die Zukunft. Und 
daher schließe ich auch meine Frage an Frau 
Dr. Fuchs (BTK) nochmal an. Sie hatten eben ge-
sagt, das Potential an der Basis, Stichwort „Hal-
tungsform, Halter“. Insofern meine Frage: wo fehlt 
es da vielleicht auch an gesetzlichen Grundlagen, 
um genau an diesem Punkt anzugreifen? 
 
Der Vorsitzender: Vielen Dank. Frau Dr. Fuchs 
(BTK) bitte schön. 
 
Dr. Iris Fuchs (BTK): Die Tierärzteschaft insgesamt 
hat bereits seit mehreren Jahren gefordert, dass die 
TierSchNutztV entsprechend gepimpt (ergänzt) 
wird und erweitert wird. Wie haben kein Milch-
vieh dabei, wir müssen mit Leitlinien, Empfehlun-
gen o. ä. arbeiten, d. h. wenn jemand anruft, einen 
Stall bauen will, kann man bloß auf das Ganze hin-

weisen, d. h. wir brauchen hier konkrete Vorgaben. 
Wir wissen alle, dass wir 50/55 Milchkühe haben 
pro Vollarbeitskraft o. ä.. Wir wissen genau, dass 
wir sieben bis zehn Zentimeter (cm) Troglänge 
brauchen pro Rindvieh und wenn wir dann in die 
Ställe rausgehen, dann ist es einfach nicht da, weil 
es das Planungsunternehmen nicht gewusst hat. 
D. h., wenn wir das hier erstmal machen diese 
Hausaufgaben und da stehen wir, wie gesagt, gerne 
zur Verfügung, würde das einen großen Schritt 
dazu führen, alleine schon um diese Technopar-
tien, die dadurch entstehen, nicht entstehen zu las-
sen. Vielen Dank. 
 
Der Vorsitzende: Ja, vielen Dank Frau Dr. Fuchs 
(BTK). Den Hinweis von der Fraktion DIE LINKE., 
dass die BTK künftig in die ZKL aufgenommen 
wird, den gebe ich einfach der Bundesregierung so 
mit weiter. Und somit sind wir am Ende unserer 
heutigen Anhörung angekommen. Sehr geehrte 
Sachverständige, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ich danke allen, die heute teilgenommen haben, 
insbesondere natürlich Ihnen als Sachverständige, 
dass Sie hierhergekommen sind, für die konstruk-
tive Zusammenarbeit, für den konstruktiven Aus-
tausch. Und die Beratungen zum Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zur Änderung des Tierarzneimit-
telgesetzes und Erhebung von Daten über antibio-
tisch wirksame Arzneimittel werden in einer der 
nächsten nicht öffentlichen Sitzung des Ausschus-
ses für Ernährung und Landwirtschaft fortgesetzt 
und danach wird dieser dem Plenum seine „Be-
schlussempfehlung und Bericht“ vorlegen. Somit 
nochmal meinen ganz herzlichen Dank an Sie alle. 
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag und 
eine gute Woche. Die Anhörung ist geschlossen. 
 
(Beifall) 
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